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Der Expertisenauftrag 

 

Verschuldung, das Eintreten des Risikos der Überschuldung sowie die 

Folgen sind nicht als statische soziale Lagen privater Haushalte zu be-

trachten. Vielmehr handelt es sich um ein dynamisches Prozessgesche-

hen. Ist das Risiko der Überschuldung mit der Folge einer Insolvenz des 

privaten Haushaltes erst einmal eingetreten, so ist zu fragen, wie die Per-

son aus dieser prekären Lebenslage produktiv wieder herausfinden kann. 

Es handelt sich um eine kritische Episode im Lebenslauf, die als Entwick-

lungsaufgabe der Person zu begreifen ist. Wie in anderen Lebenslagen im 

Lebenslauf auch, muss die Person die spezifischen An- und Herausforde-

rungen dieser Situation erfolgreich bewältigen. 

 

 Insbesondere sollen die Überlegungen der Expertise brennpunktartig 

auf die Frage gebündelt werden, wie die „Wohlverhaltensperiode“ im 

Rahmen des Privatinsolvenzrechts produktiv dahin gehend genutzt wer-

den kann, dass die Chance auf eine Überwindung von Risikofaktoren des 

erneuten Eintritts des Problems der Überschuldung während oder nach 

durchlaufender Wohlverhaltensperiode gefördert wird. Hierzu lassen 

sich innovative Ideen entfalten, wie durch kompetenzzentrierte und fi-

nanzverhaltensorientierte Schulungsprogramme Potenziale des Denkens 

und Handelns gefördert und entwickelt werden können, die präventiv 

wirksam sein können. 

 

 Eine solche programmgestützte und kompetenzorientierte Substantia-

lisierung der Wohlverhaltensperiode würde diese von einer reinen dis-

ziplinierenden Zeitspanne zu einer Lernepisode fortentwickeln. Sollte 

diese Interventionsperspektive plausibel begründbar sein, so wären u. U. 
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auch in rechtlicher Hinsicht Reformkonsequenzen zur Ausgestaltung der 

Dauer einer Wohlverhaltensperiode denkbar. 

 

Zur Begründung der angedachten Konzeptionalisierung aus sozialpoli-

tikwissenschaftlicher Sicht 

 

Die moderne, differentielle Sozialpolitikforschung sieht die Lebenslagen 

von Menschen dynamisch und ressourcenorientiert als Wechselwirkung 

von Person und Umwelt an. Selbstverantwortlich und selbständig sowie 

sozial mitverantwortlich, aber auch unabdingbar angewiesen auf gesell-

schaftliche Ressourcen, die aus eigenen Kräften nicht generierbar sind, 

muss die Person die Entwicklungsaufgaben ihres Lebenslaufes produktiv 

und gelingend bewältigen. Mit Blick auf spezifische Risikolagen und 

Vulnerabilitäten kann die Sozialpolitik in Form verschiedener Interventi-

onsmedien (Transfers, Infrastruktursicherstellung, Rechtsansprüche, 

Kompetenzförderung) Einfluss nehmen auf die Lebenslagen, ihre Ent-

wicklungen und auf ihre gesellschaftliche Verteilung. 

 

 Wie in vielen anderen Problemfeldern muss auch die Verschuldung 

und Überschuldung privater Haushalte als dynamisches Prozessgesche-

hen betrachtet werden. Wie gerät der Mensch in die Überschuldung? 

Und wie kann er wieder aus dieser Lage heraus kommen? Wie bewältigt 

er diese Aufgabe? Wie kann er dabei gesellschaftlich gefördert werden? 

Die relevanten strukturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen müs-

sen hierbei in Wechselwirkung zum Risikoprofil und zum Kompetenz-

profil der betroffenen Person gesehen werden. Insofern können verhal-

tensbezogene, kompetenzzentrierte Interventionsprogramme, kontextua-

lisiert im Setting struktureller und rechtlicher Rahmenbedingungen, 
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sinnvolle Interventionsansatzpunkte zur gesellschaftlichen Hilfe und zur 

Selbsthilfe darstellen. 

 

 Das dieser Sichtweise zugrunde liegende Menschenbild pädagogisiert 

und sozialdiszipliniert nicht in autoritärer Weise, sondern sieht verhal-

tensrelevante Kompetenzfragen und verhältnisbezogene Perspektiven in 

prävenierender Absicht als komplementär und verknüpfbar an. 

 

Die zu leistenden Aufgaben einer Expertise 

 

Vier Analyseschritte können differenziert werden. Dabei muss beachtet 

werden, dass die vier Analysedimensionen eng miteinander verschachtelt 

sind, also ineinander greifen oder aufeinander aufbauen. 

 

1. Aus der einschlägigen Literatur soll mit Blick auf personenbezogene 

und kontextuelle Risikofaktoren der Überschuldung privater Haushalte 

eine Typologie entwickelt werden, die es ermöglichen soll, entweder spe-

zifische Interventionsgruppen oder Interventionsbezugspunkte generell 

im Rahmen von insolventen Privathaushalten zu identifizieren. 

 

2. Die Überschuldung sowie die daraus resultierende Insolvenz und 

Wohlverhaltensperiode werden als dynamisches Person-Umwelt-

Wechselwirkungsgeschehen modelliert. Damit wird die Bewältigungs-, 

insbesondere auch die Wohlverhaltensperiode selbst als Prozessgesche-

hen begriffen. Dabei sind phasenspezifische Risikolagen offen zu legen. 

 

3. Die Idee eines Finanzschulungsinterventionsprogramms ist in diesem 

Rahmen konzeptionell zu skizzieren. 
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4. Dabei interessieren auch Fragen des angemessenen sozialatmosphäri-

schen Klimas der Implementation, um so programminduzierte Wider-

stände oder Fehlentwicklungen vorzubeugen. 
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Der Gang durch die Expertisenargumentation. 

Kern und Vertiefungen 

 

Die Problemstellung (Kapitel 1) führt in 1.1 ein, grenzt einige gesell-

schaftstheoretische Diskussionsperspektiven ab bzw. aus und skizziert 

bereits zentrale theoretische Bausteine der Argumentation der Expertise. 

Dazu gehört auf der Basis von Grundüberlegungen zur Personalität des 

Menschen das transaktionalistische Lebenslagenkonzept (ressourcentheo-

retische Sicht der Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt), die 

lebenslauforientierte Perspektive der Interventionslehre der Sozialpolitik, 

die grundlegende Fragestellung des Spannungsverhältnisses zwischen 

personaler Selbstverantwortlichkeit und gesellschaftlichen Hilfen zur 

Bewältigung der An- und Herausforderungen im Lebenslauf der Men-

schen u. a. m. Kapitel 1.2 skizziert die rechtliche Situation der InsO, fo-

kussiert auf die Wohlverhaltensperiode. Kapitel 1.3 greift die Grundprob-

lematik nochmals auf und leitet zu dem wichtigen Kapitel 1.4 über, in 

dem es darum geht, die wenigen typologisch und soziogenetisch orien-

tierten Studien zur Überschuldung dahin gehend auszuwerten, dass die 

Idee einer kompetenzzentrierten Intervention in der Wohlverhaltensperi-

ode im Lichte spezifischer Befunde sinnvoll erscheinen kann. Dabei wird 

ein Modell der Soziogenese von Entwicklungskrisen des Menschen im 

Lebenslauf entwickelt, das dann konkretisiert wird als Modell der sozia-

len Disposition der Überschuldung als Risiko. Es werden hier sodann 

bereits erste Schlussfolgerungen mit Blick auf die Expertisenaufgaben-

stellung gezogen. 

 

 Dieses erste Kapitel stellt einen ersten Teil der Kernanalyse der Exper-

tise dar. Kapitel 2 vertieft wichtige theoretische Argumentationen aus der 
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Perspektive einer entsprechenden Sozialpolitiktheorie. Kapitel 2 stellt 

folglich einen Vertiefungsteil der Expertise dar. 

 

 Kapitel 3 stellt mit dem Fokus der entwicklungs- und prozessorien-

tierten Analyse der Wohlverhaltensperiode als zu durchlaufende Status-

passage eine zweiten Kernteil der Expertise dar. Hier bündeln sich die 

Argumente, die im Lichte der empirischen Befunde von Kapitel 1.4 und 

den Vorüberlegungen von Kapitel 1.3 auf der Grundlage der theoreti-

schen Entfaltungen vorgetragen werden. Vor allem werden im Kapitel 3 

erste Hypothesen zur Beantwortung der Expertisenfragestellung for-

muliert. 

 

 Kapitel 4 stellt zunächst eine Vertiefung der Überlegungen zur Förde-

rung personaler Ressourcen dar, nunmehr im Lichte des Empowermen-

tansatzes (Kapitel 4.1) entwickelt. Die Kapitel 4.2 und 4.3 skizzieren 

knapp einige mögliche Probleme und Gefahren, die in einem pädagogi-

schen Interventionsprogramm – bedingt durch die soziale Atmosphäre 

der Implementation und durch die einstellungs- und verhaltensrelevan-

ten Wahrnehmungs- und Interpretationsprozesse, die in dem Interakti-

onsgeschehen der Förderpraxis wirksam sein können – begründet sein 

mögen. Gerade im Lichte dieser vorsichtigen Problemabschätzungen 

schließen sich mit Kapitel 4.4 nochmals ganz kurz einige kritische Erörte-

rungen über das Spannungsverhältnis von Autonomieförderung und So-

zialdisziplinierung an. Hiermit wird nochmals an die mehr theoretischen 

Kapitel 1.1 sowie 2.3 angeknüpft. Kapitel 4 gehört daher sowohl zu den 

Kern- als auch zu den Vertiefungskapiteln der Expertise. 
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 Eine Darlegung des Expertisenauftrages und diese Übersicht über den 

Aufbau und den Argumentationsgang der Expertise und die Zusammen-

fassung und Schlussfolgerungen (Kapitel 5) rahmen die Expertise. 

 

 Der nachfolgende Kasten gibt nochmals eine anschauliche Übersicht 

über die Struktur der Expertise. 

 

Der systematische Aufbau der Expertise auf der Grundlage der Diffe-

renzierung von Rahmen-, Kern- und Vertiefungsteilen 

 

Rahmenteil I: Expertisenauftrag, Übersicht über Kern- und Vertie-

fungsteile der Expertise und Teile des Kapitels 1 

 

Kernteile: große Teile von Kapitel 1, von Kapitel 3 und Teile von 

Kapitel 4 

 

Vertiefungsteile: Kapitel 2 und Teile von Kapitel 4 

 

Rahmenteil II: Kapitel 5 (Zusammenfassung und Schlussfolgerungen) 

 

 

 Das Literaturverzeichnis findet sich am Schluss. Das Verzeichnis ist 

einerseits nicht erschöpfend, dokumentiert es nur die hier benutzte Lite-

ratur zum Fokus der spezifischen Expertisenfragestellung. So sind z. B. 

die Themen der Definition von Überschuldung, zur (international ver-

gleichenden) Quantität des Auftretens des Phänomens etc. vollständig 

ausgeblendet. Andererseits ist das Literaturverzeichnis verhältnismäßig 
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angewachsen, weil die Art der sozialpolitikwissenschaftlichen Argumen-

tation auf mögliche Analogien in anderen Forschungsfeldern zurückge-

griffen hat. So werden Analogien einer Kreditpädagogik zur Gesund-

heitspädagogik und zur Theorie der Gesundheitsprävention (ohne das 

Feld damit zu „pathologisieren") angedeutet, auf allgemeine Theorien 

kritischer Lebensereignisse und der Stressbewältigung rekurriert etc. Ins-

gesamt geht die Breite der Literatur auf die theoretische Fundierung der 

Expertise zurück. Mit Blick auf einzelne Aspekte, die nicht unbedingt ge-

läufig sind (Semiotik [des Konsums], Metaphernsprache [in der Analogie 

zur Medizinsoziologie], Phänomenologie [als Basis der lebensweltorien-

tierten Analyse] etc.) werden ebenfalls Literaturverweise vorgenommen. 

Zum großen Teil sind diese Hinweise in die Fußnoten verlagert worden. 

 

_______________________________ 

 

Meine Mitarbeiterin, Frau Dipl.-Ges.-Ök. Clarissa Kurscheid, war für inf-

rastrukturell-technische Hilfen zuständig (z. B. auch für die Schaubilder-

stellung), inhaltlich lag die Aufarbeitung der rechtlichen Aspekte (Kapitel 

1.2) in der Federführung von Frau Kurscheid. Der Rest und die Gesamt-

fassung liegt im Verantwortungsbereich von Frank Schulz-Nieswandt. 

 

 Die Expertise wurde im Zeitraum von Ende November 2004 bis Mitte 

Januar 2005 angefertigt. 
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1. Die Problemstellung 

 

1.1 Aufriss zentraler Aspekte 

 

„Geld regiert die Welt“ (Hörisch, 2004; ders., 1996; Paul, 2004). Aber ha-

ben auch alle Menschen gelernt, mit diesem gesellschaftlichen Mecha-

nismus so umzugehen, dass sie ohne Schaden durch das Leben gehen? 

 

 Nach fast 20jähriger Diskussionsgeschichte trat zum 1. Januar 1999 die 

neue Insolvenzordnung (InsO: Smid [Hrsg.] 2001; Schruth u. a. [2003], S. 

286 ff.) in Kraft, ein – jedenfalls im Lichte international rechtsverglei-

chender Sicht – neues Kapitel in der deutschen Rechtsgeschichte, dass 

dennoch von Anbeginn kontrovers blieb (Elbers & Psalastras, 1999; Just, 

2000). Mit Blick auf die Wohlverhaltensperiode der Restschuldbefreiung 

schreibt Beck (2003, S. 378). „Hinter diesen rechtlichen Neuerungen, die 

zweifelsohne für manche Schuldner eine potentielle Verbesserung ihrer 

Lebenslage zur Folge haben, verbergen sich dennoch einige Verwerfun-

gen.“ Beck ist der Meinung, das Verfahren berücksichtige nicht genug die 

multikomplexen Problemlagen, insbesondere die psychosozialen Dimen-

sionen des Problems. Viele sind überfordert vom Maß an Selbstdisziplin, 

Eigenverantwortung und Eigeninitiative, das abverlangt und gezeigt 

werden muss. Die Wohlverhaltensperiode sei „ein autoritärer und das 

Leben des Menschen bis ins kleinste bestimmender Gesetzesansatz, der 

fatale Konsequenzen für die psychosoziale und die seelische Disposition 

des Schuldners hat.“ (Beck, 2003, S. 379) 

 

 Wie in vielen anderen Bereichen sozialwissenschaftlicher Forschung 

gilt auch im Themenkreis der Überschuldung privater Haushalte, dass 
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einerseits ein gewisses empirisches Befundewissen angehäuft worden ist, 

andererseits sehr viele Wissenslücken bestehen. Vor allem zeigt sich auch 

in diesem Themenkreis, dass querschnittliches empirisches Wissen über 

das Ausmaß des sozialen Problems wichtig ist, um die sozialpolitische 

Dringlichkeit hervorzuheben. Und dieser Satz hat – wissenssoziologisch 

gesprochen (Schetsche, 1996) – bereits akzeptiert, dass empirische Befun-

de zu einem sozialen Problem (Grönemeyer, 2001, Albrecht & Grönemeyer 

[Hrsg.], 2005) geworden sind und somit Agenda-bildend in die politische 

Arena gelangt (Winter, 1997) sind. Die vorliegende Expertise akzeptiert 

diese Annahme der gesellschaftlichen Konstruktion von sozialer Wirk-

lichkeit: Private Überschuldung ist ein gesellschaftlich relevantes Prob-

lem geworden. 

 

Private Überschuldung als öffentlich relevantes Thema 

 

Die Dringlichkeitsgründe sind verschiedenster (z. B. volkswirtschaftli-

cher) Art, die hier aber im Lichte des Expertisenauftrages nicht alle so im 

Vordergrund des Interesses stehen, dass eine ausführliche Darlegung er-

folgen muss. Argumentativ muss auf jeden Fall von einer sozialen Exter-

nalität der privathaushaltlichen Überschuldung ausgegangen werden. 

Demnach ist das Handeln der Menschen interdependent. Menschen ste-

hen im System sich überschneidender sozialer Kreise in Wechselwirkung, 

und – genau das besagt die wohlfahrtstheoretisch bedeutsame Kategorie 

der Externalität – die Wohlfahrt bzw. das subjektive Wohlbefinden und 

die subjektive Lebenszufriedenheit der Personen hängen voneinander ab. 

Private Überschuldung ist kein rein-privates Problem, sondern es strahlt 

derart auf das Wohlbefinden anderer Menschen aus (nicht nur auf die 

Personen im Gläubigerstatus), dass es zugleich ein gesellschaftliches 
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Problem ist.1 Über den Grad der optimalen oder gewünschten Risikover-

gesellschaftung kann gestritten werden. Das vorliegende Thema bettet 

sich hier in diese Spannungsfelder der Gesellschaftskultur2 und ihre im-

pliziten Codes von Privatheit und Öffentlichkeit systematisch ein. Denn 

in der Debatte und Reformdiskussion des Privatinsolvenzrechts geht es 

in sehr grundlegender Weise um die Frage, wie man mit menschlicher 

Selbstverantwortung und mit sozialer Mitverantwortlichkeit, aber auch 

mit gesellschaftlicher Verantwortlichkeit angesichts prekärer Lebenslagen 

von Menschen in rechtlich relevanter Weise umgeht.3 Letztendlich geht es 

um die Frage des Mitleids auch mit selbst verschuldeten Notlagen. 

Gleichwohl fokussiert sich ein Teil der Debatte auf den Sozialtypus des 

„redlichen Schuldners“4. Die Debatte um ein sozial akzeptierbares Privat-

insolvenzrechts ist also nicht moralfrei. 

 

                                                 
1 Mit dem Bezug auf die privaten Hausalte wird implizit eine Externalitäts-

gefahr thematisiert, die aus dem Mehr-Generationen-Charakter vieler Haushal-
te resultiert. So ist im Themenkontext der Überschuldung privater Haushalte 
die These höchst bedeutsam, dass Überschuldungsrisiken, sofern sie aus perso-
nengebundenen Handlungskompetenzdefiziten mit resultieren, u. U. kulturell 
vererbt werden, also als Risikofaktor inter-generationell weitergegeben werden. 
Als Analogie sei die Theorie und Empirie inter-generationell übertragener 
Scheidungsrisiken angeführt. Vgl. Diefenbach (2000). 

Die Betonung der nachhaltig wirksamen Einflussgröße der sozialen Her-
kunft auf den Schulerfolg in der PISA-Studie macht erneut die ungelösten Prob-
leme der kulturellen Weitergabe sozialer Chancen deutlich. Vgl. nun auch 
PISA-Konsortium (Hrsg.) (2004). Ferner Becker & Lauterbach (Hrsg.) (2004) so-
wie Schümer, Tillmann & Weiss (Hrsg.) (2004). 

2 Zu den anthropologischen Grundfragen einer jeden Gesellschaftsanalyse 
gehört die Darlegung der gesellschaftlichen Praxis solcher binärer Codes, die 
den sozialen Raum dichotomisch aufschlüsseln. Der Dualismus von Öffentlich 
und Privat gehört zu dieser Tiefengrammatik einer jeden Gesellschaft. Vgl. et-
wa zu den Geschlechterdualismen: Schulz-Nieswandt (2004). 

3 Darauf wird u. a. nochmals weiter unten im Exkurs zum Selbstü-
berheblichkeits-Test einzugehen sein. 

4 Vgl. auch Backert & Lechner (2000). 
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 Im Gegenteil: Es ist höchst moralaufgeladen. Wem darf wann und  wa-

rum geholfen werden? In mancher Hinsicht gleicht die Problematik dem 

sakralen Ritual der Sündenvergebung. Werden zu leichtsinnig und gut-

gläubig die Sünden vergeben? Geht der Täter oder die Täterin straffrei 

aus? Ist die Gesellschaft zu wenig „hart, aber gerecht“? Gilt nicht der 

Satz: „Dummheit schützt vor Strafe nicht!“? Was aus der Sicht der Öko-

nomen einen „moral hazard“-Verdacht nahe legt (demnach neigen Men-

schen unter den Randbedingungen falsch gesetzter Anreize und fehlen-

der Sanktionen zu einem Verhalten auf Kosten Dritter im Sinne der ver-

haltensabhängigen Herbeiführung eines kostenträchtigen sozialen Tatbe-

standes5), das ist aus Sicht anderer wissenschaftlicher Disziplinen eine 

ungleich kompliziertere Problemlage. Die Frage der Schuld und der Ver-

antwortung und damit der Schlussfolgerungen ist nicht unabhängig von 

der Problemgenese. Auch nicht, wie in zentraler Weise in dieser Expertise 

argumentativ dargelegt werden soll, die Frage der Interventionen. 

 

Zur gesellschaftlichen Formbestimmtheit des privaten 

Überschuldungsproblems 

 

So wird manche Problemdimension gesellschaftstheoretisch psychopa-

thologischen Eigenschaften unserer geldwirtschaftlichen Konsumgesell-

schaft geschuldet. Dies zeigen z. B. Beiträge aus tiefenpsychologisch bzw. 

                                                 
5 Eine Analogie stellt die Debatte um lebensstilabhängiges gesundheitsbezo-

genes Risikoverhalten (z. B. von Jugendlichen in den Phasen der Pubertät und 
Adoleszenz) dar, das (zeitverzögert) zu Lasten der GKV-Gemeinschaft gehen 
kann (Theorem der verhaltensinduzierten Morbidität als Moral hazard in der 
Sozialversicherung). Nur hingewiesen werden darf auf den Befund, dass diese 
Sicht aus sozialwissenschaftlicher (explikativer) wie ethischer (normativer) 
Sicht sicherlich zu einfach ist. Zur Theorie des Risikoverhaltens Jugendlicher 
vgl. Raithel (2004). 
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psychoanalytisch orientierter Ökonomischer Psychologie (Haubl, 1998). 

Nun ist nicht nur in der Freudschen Tradition eine kritische Analyse des 

Geldes, die sich fetischismustheoretisch orientiert oder die aus der geld-

wirtschaftlich vermittelten Warenökonomie resultierenden Analogie zur 

Religion als Kollektivneurose analysiert, nicht neu. Und mancher prak-

tisch orientierten Sozialpolitikforschung mögen diese Analysen von Ge-

sellschaftsstruktur und Psyche (Reiche, 2004) auch zu abstrakt sein. 

 

 U. a. in der Forschung zum Konsumverhalten von Kindern und Ju-

gendlichen (vgl. u. a. Lange, 2004; Feil, 2003) wird aber dennoch deutlich, 

dass das Erlernen von gesellschaftsspezifischen Daseinskompetenzen na-

türlich im Lebenslauf sehr viel mit Identitätsfindung bzw. Individuation, 

Bewältigung der An- und Herausforderung im Lebenslauf, ja insgesamt 

mit der Erfüllung der anthropologisch unabdingbaren Entwicklungsauf-

gaben im Lebenslauf zu tun haben.6 Es darf zugespitzt das Problem spe-

zifiziert werden: Der Konsum7 ist zur Massenreligion geworden, und die 

ökonomische Marginalisierung durch Überschuldung kommt einer Ex-

kommunikation gleich. Diese entwicklungspsychologische (Faltermaier 

u. a., 2002) Sichtweise der Problemgenese wird später systematisch wie-

der aufzugreifen sein (vgl. Kapitel 2.2 im Lichte von Kapitel 2.3). 

                                                 
6 Zu nennen wären als Entwicklungsherausforderungen z. B., folgt man der 

üblichen Strukturierung des Lebenslaufes in Kindheit und Jugend, erwerbsar-
beitszentriertes und reproduktionsbezogenes mittleres Erwachsenenalter und 
nachberufliche Phase: Bindungserfahrungen machen, Schulerfolg, Ausbildung 
und Berufseinstieg, Familiengründung und Rollenvereinbarungen, Arbeitslo-
sigkeit, Weiterbildung und berufliche/regionale Mobilitäten, Netzwerkverän-
derungen, Trennungen, Verrentung, Erkrankungen, Funktionseinbußen und 
Funktionsverluste, Verlusterfahrungen. Vgl. die Studie von Herzberg (2004) 
zum Lernhabitus von Rostocker Werftarbeitern. 

7 Zur Konsumsoziologie vgl. Jäckel (2003). Vgl. ferner Trommsdorff (2004) 
sowie Rosenkranz & Schneider (Hrsg.) (1999). 
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 Private Überschuldung ist kulturgeschichtlich kein neues, nur moder-

nes Thema. Die Überschuldung von Kleinbauern ist die klassische soziale 

Frage im vorchristlichen Altertum (und spielt auch heute noch in der 

Dritten Welt eine große Rolle). In der Sozialpolitik des Altertums spielt 

diese Risikolage deshalb eine große Rolle, weil aus ihr verschiedene For-

men der Schuldknechtschaft resultierten (Schulz-Nieswandt, 2003). So-

weit ersichtlich, war soziogenetisch diese prekäre Lebenslage primär e-

xogenen Ursachen zugerechnet worden, etwa wiederholten schlechten 

Ernteergebnissen (es können auch etwas aktueller Notsituationen ange-

führt werden wie beispielsweise die rezessive Wirtschaftslage 1973, die 

im Zuge der Ölkrise entstand (Ahnert, 2003). Die so herbeigeführte 

Schuldknechtschaftslage war deshalb Gegenstand tief greifender sozialer 

Gerechtigkeitserwägungen in den (nicht nur alttestamentlichen) Religio-

nen der damaligen Hochkulturen und prägten manche sozialen Aufga-

benkataloge des sakralen Königtums. Menschliches Fehlverhalten (der 

Opfer) spielte eher in anderen Daseinssphären eine Rolle (wie die For-

schungen8 zur Anthropologie des Alten Testaments zeigen), hier – im Fall 

der Überschuldung – dominierte ein schicksalsorientiertes Kausalitäts-

verständnis. Die Forderung nach Abhilfe war daher relativ leicht be-

gründbar. 

 

                                                 
8 Wolff (2002) sowie Stendebach (2001). 
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In welcher Welt leben wir eigentlich? Risikogesellschaft, Kreditgesell-

schaft, Wissens- und Informationsgesellschaft? 

 

Nicht zuletzt infolge der Befunde der PISA-Studie wird wieder vermehrt 

evident, dass die moderne Gesellschaft keine „jenseits von Stand und 

Klasse“ ist. Dennoch hat die Redeweise von der Individualisierung in der 

Risikogesellschaft lange Zeit die deutsche Soziologie beschäftigt. Obwohl 

heute empirisch stark differenziert, wenn nicht gar im Lichte empirischer 

Befundelandschaften9 falsifiziert (Endruweit, 2000; Imsande, 2000; zur 

Milieuarbeit in der Sozialarbeit: Ebbe & Frise, 1989), hat das Absehen von 

klassischen sozialen Strukturierungsprinzipien und die Hinwendung zu 

unübersichtlich pluralisierten Sozialmilieus zu einer Etikettenvielfalt der 

soziologischen Nenner geführt, auf die die moderne Gesellschaft begriff-

lich gebracht wurde: Arbeitsgesellschaft, Freizeitgesellschaft, Erlebnisge-

sellschaft, Konsumgesellschaft, Wissensgesellschaft, Informationsgesell-

schaft, Mediengesellschaft, Dienstleistungsgesellschaft etc. Nun auch 

Kreditgesellschaft (Reifner, 2003). All diesen konstitutiven Begriffen – 

Arbeit, Konsum, Information etc., und auch dem Kredit – kommt natür-

lich Evidenz zu. Doch wann ist ein Begriff geradezu gesellschaftstypbil-

dend? Hängen die verschiedenen Dimensionen – Arbeiten10, Konsumie-

ren, Informieren etc. – nicht vielmehr zusammen? Bilden sie nicht insge-

                                                 
9 Hradil (2004), Burzan (2004) sowie Barlösius (2004). 
10 Zur Krise, aber auch zur gleichzeitigen Extrapolation der Normalerwerbs-

biographie durch den Kredit vgl. Backert (2003, S. 41 ff.). Die gesamte Breite 
und Dynamik des Wandels der Lebensformen ist nicht darzulegen. Als einen 
Beitrag vgl. Schulz-Nieswandt (2004). Für diese Brüchigkeit der Erwerbsbio-
graphien in Verbindung mit den Belastungen durch Fertilität sprechen auch die 
repräsentativ gewonnenen Daten der Studie von Zimmermann (2000, S. 58), 
wonach Personenkreise „inmitten des beruflichen und familiären Aufbaupro-
zesses“ von dem Überschuldungsrisiko betroffen sind. Zimmermann spricht 
von einem lebenszyklisch bedingten Risiko der Überschuldung. 
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samt das Sinn- und Funktionsgefüge der modernen Gesellschaft? Die 

Frage nach der Dominante im Gefüge kann hier vertagt werden. Sie ist 

nicht entscheidend für die Bearbeitung der gestellten Expertisenaufgabe. 

Aber eine Grundaussage darf getroffen werden. 

 

 Für die Mehrzahl privater Haushalte, die – trotz einer Differenzierung 

der Einkommensportfolios – weitgehend auf abhängiger Beschäftigung 

basieren, dient der Kredit (Aspekt der Kreditgesellschaft) der Finanzierung 

des Konsums (Aspekt der Konsumgesellschaft) oder auch von Investitionen 

(z. B. von Wohneigentum), ist aber selbst in seiner Tilgung abhängig vom 

steten Einkommensfluss (Positionierung in der Erwerbsarbeitsgesellschaft). 

Natürlich hängt die Rationalität der Lebensentwürfe und somit auch der 

zeitlichen Planungshorizonte von Kompetenzen und somit von Wissen 

und Informationen ab (Aspekt der Wissens- und Informationsgesellschaft). 

Und abstrahiert man von einer Fülle relevanter Einflussfaktoren (z. B. so-

zialer Statuskonsum11) oder von sozial vermittelten kognitiven Restrikti-

onen (Neigung zum Gegenwartskonsum und Vernachlässigung längerer 

Zeithorizonte etc.), so wird die Frage der daseinsfunktionalen Orientie-

rungskompetenz in der differenzierten modernen Gesellschaft sicherlich 

in berechtigter Weise zur Frage der Teilhabe an der lernenden Gesell-

schaft (Wiesner & Wolter [Hrsg.], 2005), in der nach der Kompetenzent-

wicklung in der Wissensgesellschaft und nach entsprechenden Lernkul-

turen gefragt wird. Das zum Paradigma erhobene Konzept des „lebens-

begleitenden Lernens“ als Kompetenzentwicklung (Brödel & Kreimeyer 

                                                 
11 Die Forschung hat bereits die Semiotisierung des Konsums offen gelegt: 

Der Konsum dient – auch – der Demonstration sozialer Differenz. Eingelassen 
in diese „expressive Ungleichheit“ ist die Ästhetisierung des Alltags, die die 
Individualisierungsbemühungen als Kehrseite der Ungleichheit transportiert. 
Zur Semiotik vgl. Volli (2002) sowie Nöth (2001). 
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[Hrsg.], 2004) gibt dann einer speziellen Kreditpädagogik (Hamm-

Beckmann, 2000) oder einer finanziellen Allgemeinbildung (Reifner, 2003) 

einen plausiblen Stellenwert.12 Selbstverständlich gehören Daseinskom-

petenzen im Bereich der Vorsorge und somit der Optimierung der Zeit-

horizonte im Lebensverlauf, des Risikomanagements, der Kalkulation 

von Neben-Effekten individuellen Handelns usw. zu wichtigen Entwick-

lungsaufgaben der menschlichen Persönlichkeit im Kontext seiner sozia-

len Netze und somit im Rahmen seiner Verpflichtungszusammenhänge. 

Und natürlich ist wissenschaftlich hier differentielles Denken erforder-

lich. Denn die inter-individuelle Varianz ist beträchtlich. Dabei spielen 

schichtspezifische Verteilungsmuster ebenso eine Rolle wie andere Struk-

turvariablen (Geschlecht13, Alter etc.). Und letztendlich werden auch 

Schichtdifferentiale subjektiv verkörpert, lagern sich also als motivational 

und kognitiv gesteuerte Verhaltensrepertoires im Akteur oder der Akteu-

rin ab. 

 

 Auf die Bürger oder Bürgerinnen verschiedenster Altersklassen kom-

men spezifische Daseinsaufgaben zu. Die Bedeutung der Resilienz für 

das gelingende Altern wird schon seit langem mit empirischer Evidenz in 

der Gerontologie herausgestellt (Staudinger & Greve, 2001); im Lichte des 

sozialen Wandels der Lebens- und Familienformen (Schulz-Nieswandt, 

2004) wird nunmehr, etwa mit Bezug auf Patchwork-Muster der Famili-

en, vermehrt auch die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern zum 

                                                 
12 Zu einer allgemeinen Theorie der Sozialpädagogik im Lebenslauf, also für 

alle Lebensalter, vgl. Böhnisch (2004a). 
13 Vgl. zur „Illusion“ der geschlechterbezogenen Gleichstellung die Studie 

von Koppetsch & Burkart (1999) zur Wirksamkeit latenter Geschlechtsnormen 
im Milieuvergleich. Milieuvergleichend zum männlichen Blick auf das Ge-
schlechterverhältnis: Loss (1999). 
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gesellschaftspädagogischen Ziel erhoben (Wustmann, 2004). Schulerfolg, 

Bildungsentscheidungen, Berufswahl, Lösung der Vereinbarkeitsproble-

me in jungen Familien etc. – die Liste der im Lebenslauf chronologisch 

anzuordnenden Entwicklungsaufgaben ist verlängerbar, bis letztendlich 

zur Frage der Art des Sterbens (Feldmann, 2004; ethnologisch zum Ster-

ben im Heim: Zwettler, 2001). 

 

 Es macht keinen Sinn, im Rahmen dieser Expertise das schwierige 

Problem der Frage nach der Zunahme von personalen Entwicklungsauf-

gaben im Verbund mit Differenzierungs- und Komplexitätszunahmen 

der Gesellschaft in einem langen historischen Rahmen zu erörtern. Ob 

Zunahme oder nicht; sicherlich werden die Entwicklungsaufgaben zu-

nehmend von der Gesellschaft subtil verstanden, erkannt und sozialpoli-

tisch aufgegriffen. Von der Agenda-Bildung und dem Eingang sozialer 

Probleme in die politische Arena war weiter oben bereits die Rede. 

 

 Schlussendlich: Ob es sich um historisch neuartige und vermehrte 

Aufgaben im Wandel des Gesellschaftstyps handelt oder nicht; ein be-

deutendes Spektrum an kompetenzorientierten Entwicklungsaufgaben 

des modernen Menschen ist sicherlich zu konstatieren. Unabhängig da-

von, ob es diachronisch eine Zunahme der Anforderungsprofile in Bezug 

auf den gelingenden Lebenslauf im historischen Verlauf (oder synchro-

nisch im Kulturvergleich) gibt, so ist doch das Problem als solches gege-

ben: Der Mensch muss lernen, sein Dasein – seinen Lebenslauf – zu be-

wältigen. Dazu gehört14 die Sinnfindung, die Individuation, die Netz-

                                                 
14 Vgl. die neuere Sozialkapital-Debatte. Unter Sozialkapital ist ein spezifi-

scher Kontext zu verstehen, in dem Menschen leben und diese Kontexteigen-
schaften auch inkorporieren. Zu den Eigenschaften dieses Kontextes zählen: 
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werkbildung u. v. a. m., auch der Umgang mit Planungsaufgaben und 

damit verbundenen Risiken (Reifner, 2003, S. 13). 

 

 Zwei Entwicklungstendenzen der neueren Zeit mögen aber tatsächlich 

dazu beigetragen haben, die Dynamik der Anforderungsprofile vorange-

trieben zu haben. Zu nennen ist die steigende Lebenserwartung und, da-

mit durchaus zusammenhängend, der neuere Trend zur Teilprivatisie-

rung sozialer Risiken im Umbau der Sozialstaaten. Die steigende Lebens-

erwartung wirft neuartige Vorsorgefragen auf. Und Altersvorsorge ist 

Teil dieser Aufgabe. Die Reformen der Altersicherung in Deutschland 

privatisieren die Alterssicherung durch öffentliche Förderung der dritten 

Säule (sog. Riester-Rente). Und gerade hier kristallisieren sich mehrdi-

mensional (Motivbildung, kognitive Verarbeitung, ökonomische Mög-

lichkeiten etc.) grundlegende Fragen der Vorsorgebereitschaft und Vor-

sorgefähigkeit (Leinert, 2004). Und auch mit Blick auf die Altersvorsorge 

hat sich eine spezifische Debatte um die Idee der finanziellen Schulung 

herausgebildet. Finanzkompetenzentwicklung wird als Korrelat der Teil-

privatisierung sozialer Risiken thematisiert. 

 

Die Überschuldungssituation zwischen Mitleidsmotiv und 

verhaltensbezogenen Effizienzvorbehalten 

 

Nochmals zurück zum Mitleid angesichts prekärer Lebenslagen. Von 

Anbeginn der gesellschaftlichen Kulturgeschichte (man denke etwa an 

                                                                                                                                               
Vernetzt leben, Reziprozitätserfahrungen (Forschungsüberblick zur Reziprozi-
tät in Wagner-Hasel [2000] sowie in Busch (2004]) machen und ein Vertrauens-
klima empfinden. Vgl. auch Klein, Kern, Geissel & Berger (Hrsg.) (2004).Vgl. 
ferner Wilkinson (2001). Aus der Fülle der kontroversen Literatur vgl. auch Na-
varro (2002) und Portes (1998; 2000) sowie Woolcock (2001). 
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die sozialen Probleme von Nächstenliebe und Eigensinn in den früh-

christlichen Gemeinden [vgl. Schulz-Nieswandt, 2003]) stand diese 

menschliche Universalie der Empathiefähigkeit in einem Spannungsver-

hältnis zu einem ökonomischen Vorbehalt, der, oben bereits angespro-

chen, auf nachhaltige Effizienzprobleme des sozialen Systems des Mit-

leids verweist: Es dürfen demnach keine Anreize gesetzt werden, um das 

menschliche Verhalten allzu leicht in Richtung auf unverantwortliches 

Risikoverhalten auf Kosten Dritter – also der Gemeinschaft der Gesell-

schaftsmitglieder – zu bahnen. 

 

 Damit gelangt die Betrachtung, gerade weil sie sehr grundlegend in 

anthropologischer Orientierung ausgeholt hat (vgl. auch Beck [2003] zur 

Anwaltschaft in der Schuldnerberatung), auf das Spannungsfeld des mo-

dernen Privatinsolvenzrechts. Zwischen Effizienz und Fairness einge-

spannt, muss gesellschaftlich der rechte Mittelweg gefunden werden, den 

Menschen in einer spezifischen Daseinslage zwischen den Daseinskrite-

rien der Selbständigkeit, der Selbstverantwortung, der sozialen Mitver-

antwortung und des gesellschaftlichen Hilfebedarfs (mit Blick auf das 

Münchhausen-Syndrom15) zu verstehen, gerecht zu werden und zu för-

dern. Das gilt auch für das Thema des Privatinsolvenzrechts. 

 

 Letztendlich sind konkrete Fragen der Interventionen in diesem Prob-

lemgebiet evaluativ an diese anthropologischen Überlegungen rückzu-

koppeln. Im Verlauf der Expertise wird diese Sichtweise demonstriert 

und konkretisiert, nämlich auf die Frage einer möglichen Neugestaltung 

der Wohlverhaltensperiode bezogen. Der Sinn, aber auch die Effektivität 

                                                 
15 Vgl. auch Watzlawick (1988). 
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einer finanzkompetenzorientierten sozialpolitischen Intervention mit 

dem Medium der Pädagogik im Verlaufsprozess der mehrjährigen Wohl-

verhaltensperiode hängt von dem höchst konkreten Implementationsde-

sign des Interventionsprogramms ab (vgl. Kapitel 4), aber auch von dem 

theoretischen Vorverständnis der Genese der Überschuldung und der 

Situation der eingetretenen Überschuldung als personal erlebte Gesche-

hensordnung. Das sind Aspekte, die im Lichte der empirischen Befunde 

(vgl. Kapitel 1.4) gewonnen werden müssen. Im Prinzip handelt es sich 

um situationsgebundene Anwendungsfälle einer eher generalisiert ge-

führten Debatte um die gesellschaftliche Notwendigkeit einer Kreditpä-

dagogik (Hamm-Beckmann, 2000) oder einer finanziellen Allgemeinbil-

dung als Armutsprävention (Reifner, 2003). 

 

 Trotz der dringlichkeitsbegründenden Bedeutung der sozialen Exter-

nalitäten der privaten Überschuldung kann sich der Blick auf die Situati-

on der verschuldeten Personen konzentrieren. Wenn sich die wissen-

schaftliche Sozialpolitik unmittelbar in personenzentrierter Weise auf die 

Lebenslage der Menschen und ihrer Haushalte oder16 Netzwerke kon-

zentriert, dann zählen allein schon die Auswirkungen auf die Lebens-

chancen der betroffenen Menschen. Es geht darum, den betroffenen Men-

schen eine Chance zu geben, aus der prekären Lage nachhaltig herauszu-

kommen und einen neuen Start in der modernen Gesellschaft zu schaf-

fen. 

 

                                                 
16 Der Begriff des Haushaltes ist dann zu eng, wenn in der amtlichen 

Statistik eine gemeinsame Residenzform angenommen wird; unter dem Aspekt 
der sozialen Mitbetroffenheit müssen auch die haushaltsübergreifenden 
Netzwerkbildungen beachtet werden. 
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Nachhaltigkeit der Situationsüberwindung, die Hypothese der 

personologischen Risikofaktoren und eine pädagogische Intervention 

jenseits einer Sozialpathologisierung der schuldnerischen Person 

 

Der soeben genutzte Begriff der Nachhaltigkeit verweist bereits auf Fra-

gen der Erfolgsbilanz und auf Fragen des Risikos der wiederholten Situa-

tionsgenerierung. Im Hintergrund kristallisieren sich bereits an dieser 

Stelle die idealtypisch17 gewonnenen Hypothesen, die sich auf Risikofak-

toren (zum Verständnis von Risikofaktoren vgl. Wustmann, 2004). bezie-

hen und empirisch evidente Schuldnertypologien generieren, um so erst 

plausibel zu machen, wann, für wen und wie eine pädagogische, finanz-

kompetenzzentrierte Intervention in der Wohlverhaltensperiode in Frage 

kommt. Denn die Diskussion um die Genese und die Wiederholungsrisi-

ken der Überschuldung privater Haushalte macht interventionstheore-

tisch nur Sinn, wenn man von personologischen Risikofaktoren ausgeht. 

 

 Unter personologisch definierten Risikofaktoren werden, idealtypisch 

gesehen, personengebundene Risikoverhaltensmuster verstanden, die 

biographisch im Zuge von Sozialisationsprozessen und im Zuge spezifi-

scher Lebenslaufbewältigungen produziert werden, sich zu Persönlich-

keitsdispositionen habitualisieren18 und sich insoweit über die Muster der 

alltäglichen Lebensführung im Lebenslauf strukturbildend und womög-

lich immer wieder problemgenerierend auswirken (vgl. Backert, 2003, S. 

54 ff.). In Kapitel 4.4 wird kritisch nochmals anzudiskutieren sein, ob sich 

hier Gefahren einer übermäßig sozialdisziplinierenden Sozialpolitik als 

                                                 
17 Zur Problematik der idealtypisierenden Methode vgl. auch Gerhardt 

(2001). 
18 Krais & Gebauer (2002) sowie Nickl (2001). 
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soziale Kontrolle – als Variante einer Biopolitik (Foucault, 2004) – ab-

zeichnen. Eine diesbezügliche kritische Analyse entwickelt sich bereits 

unter dem Titel „Pädagogisierung, Entpolitisierung und Verwaltung“ 

(Ebli, 2003).19 

 

 Nur hier – und nicht, ebenso idealtypisch gesprochen, bei unerwartba-

ren exogenen Schocks wirtschaftlicher Art – macht eine kompetenzorien-

tierte Intervention Sinn. Ihre Nachhaltigkeit hängt allerdings wiederum 

vom Design und vom Qualitätsmanagement des Programms ab und ist 

mitbedingt durch die Mitwirkungsdisposition (vgl. unten Kapitel 4.3) 

und abhängig von der Qualität der Mitwirkung der schuldnerischen Per-

son. Dies ist eine Erkenntnis aus vielen anderen Analogiefeldern moder-

ner, kommunikationsgetragener sozialer Dienstleistungen, z. B. der Arzt-

Patienten-Beziehung oder der Pflegerelation. Die Outcomes sind grund-

sätzlich eine Co-Produktionsfunktion beider Seiten, der Programmanbie-

terinnen und –anbieter und der Programmnutzerinnen und –nutzer 

(Scheibler, 2003). Nicht nur die Überschuldungssituation allgemein, auch 

die rechtlich herbeigeführte (Kapitel 1.2) Situation der Wohlverhaltenspe-

riode ist eine personal erlebte Geschehensordnung. Das heißt in relevan-

ter Weise für die Idee und die Effektivität eines Interventionsprogramms: 

Es kommt auch auf die motivational strukturierte Selbstwahrnehmung 

der Situation der schuldnerischen Person an. Wie erklärt sie sich selbst 

die Genese, welche Schuldzuschreibungen nimmt sie vor (Backert, 2003, 

S. 63), wie verarbeitet sie psychisch die Situation, welche Einstellungen 

hat sie zur Situationsüberwindung, wie begegnet sie der gesellschaftli-

chen Fremdhilfe? Im Grunde interessiert die ganze Psychodynamik der 

                                                 
19 Vertiefend: Müller (2001) sowie Quindel (2004). 
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Person, seine psychische Widerstandsfähigkeit (Resilienz), sein daseins-

funktionales Verhaltensrepertoire, seine weitere Entwicklungsfähigkeit 

als Person im Lichte seiner Reaktionsstile. Reagiert sie fatalistisch und 

quasi-depressiv oder aktivisch und konstruktiv? Ist sie dem weiteren Le-

ben positiv zugewandt? Wie schätzt sie ihre Selbsthilfefähigkeiten ein an-

gesichts der Situation?20 Und wie nimmt sie (in diesem Gesamtkontext 

der motivationalen und kognitiven Strukturierung der Situation) letzt-

endlich die Intervention wahr?21 

 

 Diese Fragen knüpfen an die soeben angeführte Kritik der Pädagogi-

sierung und Bürokratisierung sozialer Probleme (Eibl, 2003), sollten aber 

nicht vorschnell in medizinischen Metaphern22 vorgetragen werden. Die 

Effektivität des Programms würde dann deutlich von der Patienten-

Compliance (der Therapiefolgebereitschaft23) abhängen; und das Problem 

der privaten Überschuldung ist mit dem so konstituierten Patientenstatus 

der schuldnerischen Person pathologisiert. Die armutspräventionsorien-

tierte Strategie der finanziellen Allgemeinbildung (Reifner, 2003) wäre 

somit der Salutogenese24 zuzuordnen, während die an Typenbildung (Ri-

sikoadjustierte Patientenklassifikation) interessierten empirischen Stu-

dien Pfade der Pathogenese ausmachen. Eine pädagogische Intervention 

                                                 
20 Zur differentiellen Psychologie und zur Persönlichkeitspsychologie vgl. 

Amelang & Bartussek (2001). Zur differentiellen Analyse der Bewältigung von 
Arbeitslosigkeit bzw. Armut vgl. Luedtke (1998) sowie Salentin (2002). 

21 Akzeptanzprobleme bestehen, um auf eine Analogie hinzuweisen, etwa 
auch hinsichtlich der Idee eines flächendeckenden, obligatorischen präventiven 
Hausbesuchs im höheren Alter. Vgl. etwa Schmocker, Oggier & Stuck (2000). 

22 Zur Grammatik und Funktionsweise von Metaphern vgl. Beckmann 
(2001) sowie Coenen (2002). 

23 Schuller (2002) sowie Roth (2000) 
24 Antonovsky (1997) sowie Feld-Stocker, Jeger-Bernhard & Kaufmann 

(2000). 
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in der Wohlverhaltensperiode käme dann dem Typus einer Sekundär-

prävention25 gleich. Die Krankheit ist faktisch eingetreten; das Rechtssys-

tem übernimmt hier die Diagnose, die optimale Behandlung soll eine 

Heilung herbeiführen, Verschlechterungen oder gar bleibende Behinde-

rungen oder Pflegebedürftigkeiten vorbeugen. 

 

 Eine solche medizinische Metaphernsprache wäre unangebracht. Sie 

würde vorschnell einer totalen Kritik an der Sinnhaftigkeit eines pädago-

gischen Interventionsprogramms im Lichte einer herrschaftskritischen 

Biopolitikanalyse der Diskurse und der institutionellen Praktiken (zur 

Schuldnerberatung: Schruth u. a., 2003; Belardi u. a., 2004) Vorschub leis-

ten. Nicht, dass diese biopolitische26 Kritik nicht relevant wäre; sie darf 

aber das Nachdenken über die Modernisierung des Rechts im Lichte der 

sozialen Wirklichkeit nicht behindern. Gleichwohl muss bedacht werden, 

dass der Geschichte der modernen Sozialpolitik seit den Anfängen im 

absolutistischen Zeitalter der soziale Kontroll- und Disziplinierungscha-

rakter in der Tat anhaftete; die soziologische oder ökonomische Analyse 

der Armut war früh schon begleitet worden von Pädagogisierungen der 

sozialen Frage.27 Armut wurde als Charakterdefizit ausgelegt; und die 

Armut wurde zu einer Sittenfrage der unteren Klassen stilisiert. Auch in 

neueren neo-konservativen Richtungen wird die Effektivität sozialpoliti-

scher Interventionen (z. B. Transfers) mit begründungslogischem Bezug 

auf Charakterdefizite des Sozialstaatsklientels grundsätzlich in Frage ge-

stellt. So wird der farbigen Armutsbevölkerung in den USA schlicht die 

                                                 
25 Zur Prävention in der Medizin vgl. Hurrelmann, Klotz & Haisch (2004) 

und Dullinger (2001). 
26 Zu Foucault vgl. Fellner (2004) sowie Duman (2003). Zur Theorie der 

Gouvernementalität vgl. Pieper & Encarnación Gutiérrez (Hrsg.) (2003). 
27 Vgl. Richter (2001). 
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fehlende Orientierung an den US-amerikanischen (weißen) Mittel-

schichtstugenden konstatiert (Hirschman, 1995; Fluck & Werner [Hrsg.], 

2003). 

 

 Nun haben alle Dinge bekanntlich immer zwei Seiten, und nur der 

Dumme hat, wie Ernst Bloch meinte, davon keine Kenntnis. Das dem 

Schrifttum von Bloch eher ferne Alltagsbewusstsein kennt diesen Zu-

sammenhang jedoch unter dem Motto, „man solle das Kinde nicht mit 

dem Bade ausschütten“. Wo liegt also der rationale Kern des Pochens auf 

der personologischen Sichtweise? 

 

Das Problemverständnis des Transaktionalismus 

 

Die Ausführungen haben bei der Darlegung grundlegender Hypothesen 

über die Passungsfähigkeit von Risikogenese und Interventionslogik von 

idealtypischen Argumentation gesprochen. In der Tat: reine personologi-

sche Merkmale gibt es nicht. Genau so wie exogene Ereignisse immer nur 

angemessen im Lichte des Copings28, der subjektiven oder sozialen Be-

wältigung zu begreifen sind. Kurzum: Die Expertise – vgl. das ganze Ka-

pitel 2 – geht von einem transaktionalistischen Modell der Lebenslage 

aus. Transaktionalismus besagt, dass die Person immer in Wechselwir-

kung zur Umwelt steht und alle interessierenden Fragen aus dieser 

Wechselwirkung heraus zu verstehen sind. Welche Probleme – An- und 

Herausforderungen – kommen auf die Person in ihrer Entwicklung zu? 

Was sind die Entwicklungsaufgaben des Menschen im Lebenslauf? Und 

wie bewältigt er diese Aufgaben? Was sind seine Ressourcen? Welche 

                                                 
28 Zur Theorie des Copings vgl. Lindenlaub & Kraak (1998). 
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Kompetenzen bringt er ein? Auf welche externen Ressourcen kann er da-

bei zurückgreifen? Gibt es soziale Stützsysteme? Gibt es Beratungen und 

Informationsdienste? Hat die Person rechtliche Möglichkeiten? Und so 

weiter. 

 

 Die Betonung der persönlichen Kompetenzen in diesem komplexen 

Lebenslagenmodell, das ressourcentheoretisch fundiert ist, die Wechsel-

wirkungen mit der Umwelt betont und lebenslauforientiert ist, hat nichts 

mit einer vorgeprägten Neigung zur Zuschreibung zu Selbstverschul-

dungsmotiven zu tun. Das Lebenslagenverständnis der vorherrschenden 

Soziologie ist vielmehr oftmals zu oberflächlich. Sie generiert objektive 

Lebenslagenmerkmale, trägt aber kaum etwas zum Verständnis des Pro-

zessgeschehens, zum Verständnis des Mechanismus der Generierung 

prekärer Lebenslagen und daher zum Wechselspiel externer Aufgaben 

und sozial eingebundener subjektiver Aufgabenbewältigung bei. 

 

Case Management und Assessment 

 

Es kann hier bereits deutlich werden, dass Förderprogramme immer 

zugleich passungsfähige personenbezogene Case Management Pro-

gramme (Löcherbach, Klug, Wendt & Remmel-Fassbender [Hrsg.], 2003 

sowie Neuffer, 2002) sein müssen. Letztendlich bedarf eine solche Inter-

vention im Prinzip die Anwendung eines validen Assessmentinstrumen-

tes. Dadurch deuten sich bereits Qualitäts- und Professionalisierungskon-

sequenzen an, die nicht ohne Finanzierungsauswirkungen sind. Dies 

dürfte relevant sein hinsichtlich der Diskussion flächendeckender nie-

derschwelliger Programme. Aber damit sind bereits Fragenkreise ange-

sprochen, die für den vorliegenden Expertisenauftrag von sekundärer 
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Bedeutung sind, wenngleich sie letztendlich wahrscheinlich von ent-

scheidender Bedeutung sein werden (zur Schuldnerberatung insgesamt: 

Schruth u. a., 2003).29 

 

1.2 Die rechtliche Situation 

 

Es soll nun die rechtliche Situation zum Insolvenzverfahren betrachtet 

und deren einzelne Phasen dargelegt werden. Dabei wird zunächst kurz 

die historische Entwicklung beleuchtet sowie die Verwandtschaften zu 

dem angloamerikanischen und schweizerischen Insolvenzrecht. Dem 

folgt eine ausführliche Darstellung des Insolvenzverfahrens in seinen 

einzelnen Schritten. Anschließend wird der Fokus auf die Wohlverhal-

tensperiode gelegt, die als ein wesentlicher Teil, genauso wie die Rest-

schuldbefreiung, des Insolvenzrechts gesehen werden kann.  

 

 Erste Bestrebungen zur Reform des Insolvenzrechts in Deutschland 

entstanden zur Jahrhundertwende. Hintergrund hierfür waren in erster 

Linie wirtschaftliche Notsituationen, die durch Externalitäten (vgl. Ab-

schnitt 1.1) herbeigeführt wurden30. Weitere Reformbestrebungen fanden 

1959 statt, wobei hier das Ziel eine Verfahrensangleichung war. Die Be-

reitschaft von Verbrauchern, ihren Konsum über Kredite zu finanzieren 

und damit in wirtschaftliche Notsituationen zu geraten, wurde in den 

                                                 
29 Eine Analogie dürfte z. B. die Einführung der Servicestellen des SGB IX 

und die Qualität ihrer Arbeit sein. Vgl. Wellmann (2004). 
30 Hierbei handelt es sich in erster Linie um wirtschaftliche Notsituationen, 

die bei Geschäftsleuten durch die damals vorherrschenden Kriegs- und Nach-
kriegssituationen entstanden waren. Ziel war es, den entstandenen Konkurs der 
Geschäftsleute abzusichern. Dies geschah sowohl durch die „Erstellung einer 
Vergleichsordnung“ als auch deren Ersetzung in den Jahren 1914, 1927 sowie 
1935 vgl. Ahnert (2003, S. 21 f.). 
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70er und 80er Jahren durch die Politik entdeckt. Dies war eine Reaktion 

auf die immer stärkere Inanspruchnahme von Konsumentenkrediten und 

man sprach vom „modernen Schuldenturm“ (Ahnert, 2003, S. 23). Dem 

folgten Überlegungen, die eine Verabschiedung der Insolvenzverord-

nung 1994 zur Folge hatten. Auf Grund seiner „mangelnden Praxistaug-

lichkeit“ wurde dieses Gesetzeswerk häufig kritisiert und daraufhin re-

formiert31. Dabei war es das Ziel, juristische Unklarheiten zu beseitigen, 

aber auch das Verfahren zu straffen. 

 

 Folgende Unklarheiten wurden im „neuen Insolvenzrecht“ modifi-

ziert: die Abgrenzung Regel-/Verbraucherinsolvenzverfahren, der Voll-

streckungsschutz im außergerichtlichen Verfahren, der Zugang mittello-

ser schuldnerischer Personen zum Verfahren, der Nullplan, das fakultati-

ve, gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren, die Verkürzung der 

Wohlverhaltensperiode (BT-Drucks. 14/5680, S. 11-16). 

 

 Im Hinblick auf andere Rechtsordnungen hat das bundesdeutsche In-

solvenzrecht in hohem Maße von den Erfahrungen des angloamerikani-

schen Systems und der Schweiz profitiert. Dies zeigt sich vor allem in der 

Frage der „Restschuldbefreiung“. Dieser Begriff besagt, dass Betroffene 

vom Rest der Schulden und somit von den Schulden, die bestehen, befreit 

werden (Hergenröder 2001, S. 3). Dieser „fresh-start“-Gedanke, der einen 

schuldnerorientierten Ansatz verkörpert, ist für den deutschen Kontext 

neu. Im amerikanischen System „gilt es als rechtsethisches Postulat von 

zweifelloser Evidenz, dass jedermann nach wirtschaftlichem Scheitern 
                                                 

31 So entstand im Zuge dieser Reformüberlegungen das „Gesetz zur Ände-
rung der Insolvenzordnung und anderer Gesetze“ (InsOÄndG 2001), siehe BT-
Drucks. 14/5680 und BR-Drucks. 14/01 sowie die Dokumentation in der Zeit-
schrift für Wirtschaftsrecht (2001 [36], S. 1606). 
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von Rechts wegen ein Neubeginn (fresh start) offen stehen müsse“ (Balz, 

1986, S. 12; Hottenrott, 2002, S. 106). Die deutsche Gesetzgebung hat sich 

auch stark am englischen Insolvenzrecht orientiert, insbesondere in die-

ser Frage (Ahnert, S. 2003, S. 32).32 

 

 Die Verbraucherinsolvenz hat in Ländern wie Amerika, England, 

Schweiz u. a. eine andere Tradition als in Deutschland. Vor allem in Eng-

land, woran sich das reformierte Insolvenzrecht anlehnt, ging man im 

Gegensatz zum bis dato vorherrschenden deutschen Konkursrecht vom 

„redlichen Schuldner“ aus, bei dem eine Restschuldbefreiung als ein „so-

ziales Ziel“ angestrebt wurde.33 Der Aspekt der Restschuldbefreiung ist 

allein schon deshalb hervorzuheben, weil dieser das Insolvenzverfahren 

unter einer bestimmten Perspektive sieht. Nämlich hier geht es vielmehr 

darum, ein neues Ziel für die schuldnerischen Personen zu erreichen und 

nicht darum, dass „eine alleinige Befriedigung der Gläubiger“ (Hergen-

röder 2001, S. 2) stattfindet. 

 

 Vorbildfunktion für die Gestaltung der Restschuldbefreiung im deut-

schen Insolvenzrecht ist in erster Linie das Prinzip der „automatic di-

scharges“34. Denn verschiedene Paragraphen des deutschen Insolvenz-

                                                 
32 Vertiefend und in übersichtlicher Form wird dies auch in Forsblad (1997) 

dargestellt. Jedoch sei hier darauf zu verweisen, dass es bei juristischen Perso-
nen keine Restschuldbefreiung gibt, siehe Pape (2001, S. 587 und 589). 

33 Die andere Denkweise in England war schon im 18. Jahrhundert gegeben. 
In dieser Tradition stehen auch die einzelnen Verfahren und deren Entwicklun-
gen; 1914 Bankruptcy Act, 1976 Insolvency Act und 1986 ebenfalls Insolvency 
Act, jedoch stark vereinfacht und modernisiert. Vgl. hierzu vertiefend Forsblad 
(1997, S. 91). 

34 Vertiefend in Ahnert (2003, S. 32 ff.). Dort werden die einzelnen Varianten 
der Restschuldbefreiung in ihrer Entwicklung erläutert. Das Prinzip der „auto-
matic discharges“ ist in dieser Ausprägung in der Reform von 1986 entstanden. 
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rechts lehnen sich stark an die englischen Rechtsprinzipien an (hierbei 

handelt es sich um die §§ 290 ff., 295, 296 [Forderungen, die nicht der 

Restschuldbefreiung unterliegen], § 301 Abs. 1 [Befreiung der Gemein-

schuldner gegenüber den Insolvenzgläubigern von ihren persönlichen 

Beschränkungen], § 301 Abs. 2 [Verantwortlichkeit des Schuldners, Si-

cherheiten des Gläubigers], § 302 [Ansprüche aus betrügerischem Verhal-

ten] - vgl. Ahnert, S., 2003, S. 34). 

 

Eckdaten der neuen Insolvenzordnung und Verfahrensablauf 

 

Das wesentliche Hauptziel der Insolvenzordnung wird in § 1 wie folgt 

formuliert: „Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger eines 

Schuldners gemeinschaftlich zu befriedigen (...). Dem redlichen Schuld-

ner wird Gelegenheit gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlichkei-

ten zu befreien.“ 

 

 Wie im nachfolgenden Schaubild 1 aufgeführt, muss die schuldneri-

sche Person insgesamt, bezieht man die Wohlverhaltensperiode mit ein, 

vier Phasen durchlaufen, in denen sie ihr pfändbares Einkommen an die 

Personen im Gläubigerstatus abführt. Es besteht jedoch in jeder Phase die 

Möglichkeit, über eine außergerichtliche Einigung oder einen gerichtli-

chen Schuldenbereinigungsplan schuldenfrei zu werden. Nach erfolgrei-

chem Abschluss der Phasen wird dann die Restschuldbefreiung verkün-

det, und fortan hat keine Person im Gläubigerstatus mehr ein Recht, ihre 

Forderungen durchzusetzen (vgl. u. a Hottenrott, 2002 und Apel, 2002).35 

                                                 
35 Die Voraussetzung für die Restschuldbefreiung durch das Gericht ist das 

erfolgreiche Durchlaufen der einzelnen Phasen. Dabei lässt sich auf jeder Stufe 
eine abschließende Einigung erzielen. Nur wenn eine Phase nachweislich ge-
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 Die erste Stufe der Verbraucherinsolvenz ist der außergerichtliche Ei-

nigungsversuch mit den jeweiligen Personen im Gläubigerstatus. Diesen 

Einigungsversuch kann die schuldnerische Person zwar auch selbst     

übernehmen, die Praxis hat aber gezeigt, dass dieser meist nicht zum Er-

folg führt. Denn sie muss einen so genannten Schuldenbereinigungsplan 

erstellen. In diesem muss sie ihre gesamten Einkommens- und Vermö-

gensverhältnisse darlegen und einen konkreten Vorschlag machen, wie 

die Schulden im Einzelnen bereinigt werden sollen, also etwa durch 

Stundung, Ratenzahlung, Erlass oder Teilerlass. Darüber hinaus schreibt 

das Gesetz vor, dass sich die schuldnerische Person bei der außergericht-

lichen Einigung fachkundiger Hilfe (Schuldnerberatungsstelle oder 

Rechtsanwalt) bedienen muss. Anderenfalls wird das gerichtliche Insol-

venzverfahren gar nicht erst eröffnet. Gelingt es der schuldnerischen Per-

son hierbei, eine Einigung mit allen Personen im Gläubigerstatus zu er-

zielen, so muss sie ihrem Plan36 entsprechend die Forderungen und Zah-

lungen erfüllen, um danach schuldenfrei zu sein (vgl. Laroche, 2003, S. 

32-35). 

                                                                                                                                               
scheitert ist, eröffnet das Gericht sein Verfahren. Eine wichtige Ausnahme ist 
nach § 14 InsO der Gläubigerantrag, der aber voraussetzt, dass die Person im 
Gläubigerstatus ein rechtliches Interesse an der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens hat und diesen Eröffnungsgrund glaubwürdig darlegt. 

36 Der Schuldenbereinigungsplan sollte auf jeden Fall so genannte Anpas-
sungsklauseln beinhalten, die im Falle von Arbeitslosigkeit oder Krankheit etc. 
eine Absicherung von Notfällen ermöglichen, siehe dazu auch Messner & 
Hoffmeister (1998, S. 62 und S. 123). 
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Kommt es zu keiner Einigung37 zwischen den Parteien, so folgt der 

nächste Schritt, nämlich das gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren. 

Hierfür ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch die schuldneri-

sche Person notwendig. Somit ändern sich auch die Einigungsmodalitä-

ten, da durch den gerichtlichen Rahmen sowie andere formale Anforde-

rungen eine andere Ausgangsposition gegeben ist. Nach Antragsstel-

lung38 und dessen Prüfung kann das Verfahren eröffnet werden. Gleich-

zeitig werden damit auch Sicherungsmaßnahmen angeordnet, z. B. die 

Untersagung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder Konto- bzw. 

Lohnpfändungen durch die Person im Gläubigstatus. Die schuldnerische 

Person legt nun einen Schuldenbereinigungsplan (§ 305 Abs. 1 Nr. 4 In-

sO.) vor. Dieser wird allen Personen im Gläubigerstatus zugeführt. 

Stimmt die Mehrheit von ihnen zu, kann das Gericht sich über die übri-

gen Personen im Gläubigerstatus hinwegsetzen und deren Zustimmung 

ersetzen (§ 309 Abs. 1 InsO) (ausführlicher hierzu siehe u. a. Hottenrott, 

2002; Hoffmann, 1998; Apel, 2002). 

 

 Ist der Plan angenommen, so gilt das gerichtliche Schuldenbereini-

gungsverfahren als erfolgreich und die Anträge auf Insolvenzverfahren 

sowie Restschuldbefreiung werden zurückgenommen (§ 308 Abs. 2 In-

sO). Somit hat eine erfolgreiche Einigung die gleiche Wirkung wie ein 

Vergleich nach § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO (Zivilprozessordnung). 

 
                                                 

37 Der Einigungsversuch soll mindestens über sechs Monate laufen. Er gilt 
aber als gescheitert, wenn nur eine Person im Gläubigerstatus nicht mit dem 
Schuldenplan einverstanden ist. Vgl. vertiefend Apel (2002). 

38 Bereits bei Stellung des Antrags muss der Schuldner einen Antrag auf 
Restschuldbefreiung beifügen. Die erforderlichen Voraussetzungen hierfür 
müssen dann bereits bei Antragstellung vorliegen. Anderenfalls muss der 
Schuldner erklären, dass die Restschuldbefreiung nicht beantragt wird.  
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 Kommt es auch hierbei zu keiner Einigung, geht es in die nächste Pha-

se, und es folgt das sogenannte vereinfachte Verfahren39. Dafür muss die 

schuldnerische Person gegenüber dem Gericht glaubhaft machen, dass 

ein Insolvenzgrund vorliegt (§ 16 InsO: vgl. hierzu auch Messner & 

Hoffmeister, 1998). Dieses vereinfachte Verfahren gilt jedoch nur dann als 

sinnvoll, wenn die schuldnerische Person über Vermögensgegenstände 

verfügt. Diese werden durch eine Treuhänderin oder einen Treuhänder 

verwertet und der Erlös wird auf die einzelnen Gläubigerpositionen ver-

teilt. Zuvor werden noch die Gerichts- und Verfahrenskosten abgezogen. 

Darüber hinaus besteht noch die Möglichkeit der Stundung der angefal-

lenen Gerichtskosten. Sie müssen dann erst bezahlt werden, wenn das 

gesamte Verfahren abgeschlossen ist. Mit diesem Verfahren verliert die 

schuldnerische Person jegliche Verfügung über alle Vermögensgegens-

tände, die zur Insolvenzmasse gehören (Ehlen & Groth, 1998). 

 

 Nach diesem Verfahren folgt die Einleitung des Restschuldbefrei-

ungsverfahrens. Dies ermöglicht einer schuldnerischen Person, dass sie 

keinen weiteren Nachforderungsrechten ausgesetzt wird (Gounalakis, 

1999, S. 227). Hierfür muss bei Eröffnung des vereinfachten Verfahrens 

ein Antrag gestellt werden (§§ 287 Abs.1, 305 Abs.1 Nr.2 InsO). Mit dem 

entsprechenden Antrag wird die Wohlverhaltensperiode eingeleitet. Er-

forderlich für diese ist, dass gegenüber der schuldnerischen Person keine 

                                                 
39 Das Verfahren wird deshalb als „vereinfacht“ bezeichnet, da eine Treu-

händerin oder ein Treuhänder die Aufgaben des Insolvenzverwalters über-
nimmt und das schuldnerische Vermögen in Besitz nimmt und verwaltet. Zu-
sätzlich wird auf gesonderte Berichtstermine verzichtet, wie sie sonst im „nor-
malen“ Insolvenzverfahren üblich sind (Messner & Hoffmeister, 1998, S. 139 , S. 
141 und S. 144 f.). 
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„Versagungsgründe“40 vorgebracht werden können. Innerhalb der sechs-

jährigen Wohlverhaltensperiode hat die schuldnerische Person bestimmte 

Pflichten zu erfüllen. Eine wesentliche Pflicht ist die Erwerbspflicht41. 

Damit wird sichergestellt, dass sie über ein monatliches Einkommen ver-

fügt, welches zu einem Teil42 zur Schuldentilgung eingesetzt wird. Die 

Schuldentilgung erfolgt nach dem Schuldenbereinigungsplan über die 

Treuhänderin oder den Treuhänder. Ändert sich während dieser Phase 

die Vermögenssituation der schuldnerischen Person, so ist dies von ihr 

anzuzeigen. Besondere oder außergewöhnliche Einnahmen sind pfän-

dungsfrei. Dazu zählen beispielsweise Lottogewinne oder eine Erbschaft, 

die zu 50% einbehalten werden kann (Hess & Obermüller, 2003). 

 

 Nach Ablauf der sechs Jahre entscheidet dann das Gericht, ob die 

Restschuldbefreiung43 erteilt wird. Dies wird jedenfalls immer dann der 

Fall sein, wenn die schuldnerische Person jeden Monat den Geldbetrag 

bezahlt hat. Die noch nicht (vollständig) erfüllten Forderungen gelten 

dann als nicht mehr vorhanden. Die schuldnerische Person ist nun schul-

                                                 
40 Versagungsgründe können nach § 290 InsO beispielsweise bereits erteilte 

oder versagte Restschuldbefreiungen in den letzten 10 Jahren sein oder falsche 
Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen. 

41 Hierbei muss die schuldnerische Person jede zumutbare Arbeit anneh-
men. Auch darf er eine zumutbare Arbeit nicht ablehnen. Zumutbar ist dabei 
fast jede Arbeit, auch eine berufsfremde oder auswärtige Arbeit. Die Zumut-
barkeit wird nur in wenigen Fällen verneint, z. B. bei der Mutter oder Vater, die 
ihr Kleinkind betreuen müssen. Wird die schuldnerische Person (wieder) ar-
beitslos, oder aber ist sie bereits arbeitslos, so muss sie sich nachweislich auch 
um eine neue Arbeit bemühen. Hierzu muss sie gegebenenfalls Absagen von 
Unternehmen vorlegen, bei denen sie sich erfolglos beworben hat. 

42 Der andere Teil verbleibt bei der schuldnerischen Person, damit diese ih-
ren Lebensunterhalt bestreiten kann. 

43 Wird eine Restschuldbefreiung versagt, so können Personen im Gläubi-
gerstatus nach Ende der Verbraucherinsolvenz ihre Rechte wieder uneinge-
schränkt gelten machen. 
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denfrei. Ist eine Restschuldbefreiung erfolgt, kann jedoch erst wieder 

nach 10 Jahren ein erneuter Antrag darauf gestellt werden. Unterhalb 

dieser Zeitspanne wird der schuldnerischen Person eine erneute Rest-

schuldbefreiung versagt (Messner & Hoffmeister, 1998 S. 123 und FN 39). 

 

Die Wohlverhaltensperiode 

 

Die Wohlverhaltensperiode ist als eine Phase zu sehen, in der für die 

schuldnerische Person nach Eintritt die meisten Auswirkungen enden. 

Damit eine schuldnerische Person eine Restschuldbefreiung erlangt, muss 

sie in der Wohlverhaltensphase bestimmte Pflichten erfüllen. 

 

 Zunächst jedoch soll folgendes Schaubild den Zeitablauf einer 

Verbraucherinsolvenz verdeutlichen: 

 

 Im Folgenden sollen zunächst die Pflichten oder wie juristisch be-

schrieben die Obliegenheiten betrachtet werden, und anschließend soll 

ein kurzer Überblick über die vorherrschende Meinung in der Literatur 

gegeben werden. 

 

 Die Erfüllung der Obliegenheiten kann der schuldnerischen Person 

nach Hess & Obermüller (2003) verschiedene Schwierigkeiten bereiten. 

Diese stellen sich bei den einzelnen Obliegenheiten wie folgt dar: 
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Schaubild 2: Chronologischer Verfahrensablauf zur 
Verbraucherinsolvenz + Restschuldbefreiung             

(seit dem 01.12.2001)

Außergerichtliche 
Schuldenbereinigung

Antrag auf Insolvenz
gerichtliche 
Schuldenbereinigung

Verbraucherin-
solvenzeröffnung

Schlusstermin

Wohlverhaltensphase
Restschuldbefreiung

Phasen Zeiträume

6 Monate 

10 Monate 

1 Jahr 
10 Monate 

6 Jahre 

 
 

Eigene Darstellung in Anlehnung an Helwich & Frankenberg 
(2003, S. 91). 
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 Erwerbspflicht: Die schuldnerische Person muss eine angemessene 

Erwerbstätigkeit ausüben (§ 295 Abs. 1 Nr. 1 InsO). Zwar ist letztendlich 

eine Arbeitslosigkeit der Schaden der Person im Gläubigerstatus, den-

noch ist die schuldnerische Person verpflichtet, sich um eine Stelle zu 

bemühen, und sie darf auch keine zumutbare Tätigkeit ablehnen (§ 295 

Abs. 1 Nr.1 InsO). Die Zumutbarkeit ist weit gefasst, so dass ein Arbeit-

nehmer oder eine Arbeitnehmerin auch berufsfremde wie auch Aushilfs- 

und Gelegenheitstätigkeiten annehmen muss. Genauso kann die Person 

zu Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen verpflichtet werden, wenn sie 

mit ihren derzeitigen Kenntnissen nämlich lediglich Arbeiten verrichten 

und dadurch Einkünfte erzielen kann, die unterhalb der Pfändungsgren-

zen bleiben (Hess & Obermüller, 2003). Bei einer selbstständigen Tätigkeit 

ist die schuldnerische Person verpflichtet, die Person im Gläubigerstatus 

so zu entgelten, dass es mit einem angemessenen Dienstverhältnis gleich-

zusetzen ist. Verdient diese mehr, darf sie die Differenz behalten.44 

 

 Erbschaften: Vermögen, das die schuldnerische Person von Todes 

wegen, insbesondere durch eine Erbschaft oder mit Rücksicht auf ein zu-

künftiges Erbrecht erwirbt, muss sie zur Hälfte den Gläubigern überlas-

sen (§ 295 Abs. 1 Nr. 2 InsO). 

 

Unterrichtspflichten: Jede Form der Veränderung, sei es Wohn-

sitzwechsel oder Wechsel der Beschäftigungsstelle muss sowohl dem In-

solvenzgericht als auch der Treuhänderin oder dem Treuhänder unver-

                                                 
44 Hier unterliegt die schuldnerische Person im Falle der Selbstständigkeit 

der Gefahr, dass sie bei unternehmerischem Misserfolg die Restschuldbefreiung 
nicht erlangt. Vgl. dazu vertiefend in Hess & Obermüller, (2002). 
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züglich mitgeteilt werden. Des Weiteren ist die schuldnerische Person 

dazu verpflichtet, keine Vermögenswerte zu verheimlichen. 

 

 Verbot von Sonderabkommen: Die schuldnerische Person darf keiner 

Person im Gläubigerstatus einen Sondervorteil verschaffen. Jede Verein-

barung zwischen beiden Parteien ist nichtig. Zusätzlich muss die schuld-

nerische Person dafür Sorge tragen, dass ihre Arbeitgeberin oder ihr Ar-

beitgeber keine Person im Gläubigerstatus vorzeitig befriedigt. Diese Si-

tuation kann entstehen, wenn die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 

nicht rechtzeitig die Information der Abtretung an die Person im Gläubi-

gerstatus erhält. 

 

 Dies sind zunächst die wichtigsten Pflichten seitens der schuldneri-

schen Person. In der abschließenden Frage der Bewertung der Wohlver-

haltensperiode zeigt sich die vorherrschende Literatur uneins. 

 

 Eine häufig geäußerte Reaktion auf die Insolvenzordnung von 1999 

ist, dass die Implementierung der Restschuldbefreiung ein Schritt in die 

richtige Richtung war, jedoch noch nicht ausreichend (siehe hierzu vor 

allem Grote [2000], aber auch Neuner & Raab [Hrsg.], 2001). Eine deutli-

che Zustimmung zeigt sich jedoch zu den Änderungen der Insolvenzord-

nung, die zum 01.12.2001 in Kraft getreten sind. Hier wird vor allem die 

Verkürzung der Wohlverhaltensperiode positiv hervorgehoben (ausführ-

lich hierzu Schellberg [2002], Apel [2002] oder auch Ahnert [2003]). 

 

 

 



 45

1.3 Die Interventionsidee im Lichte einer risikofaktorenorientierten 

Theorie der Typen der Überschuldungsgenese 

 

An sich bräuchte man, neben den bereits eingeforderten Längsschnittana-

lysen, zum Verständnis von Schuldnerkarrieren bzw. der Überschul-

dungsgenesen konstruktvalide Typologien, wenn möglich auf der Basis 

von statistischen Clusteranalysen gewonnen (Bacher, 1996; Schlosser, 

1994). Wichtig wäre also ein interventionstheoretisch relevantes, d. h. 

handlungsleitendes Wissen typischer Art dergestalt, dass die Fälle alle 

nach einem Katalog von Merkmalsdimensionen erschlossen werden und 

die Ausprägungen der Merkmalsdimensionen so erfasst werden, dass 

sich Cluster kristallisieren, die sich durch die Dominanz spezifischer 

Merkmalsdimensionen oder Konstellationen von Merkmalsdimensionen 

voneinander unterscheiden lassen. 

 

 Es liegen aber nur wenige Ansätze einer biographieorientierten Ana-

lyse der Überschuldung (Schwarze & Loerbroks, 2002) und der Über-

schuldungsgenese (Schwarze, 1999) vor. Solche Überschuldungsgenesen 

könnten in Analogie zu „Patientenkarrieren (Gerhardt, 1986) verstanden 

werden; Anknüpfungen an die US-amerikanische soziologische Lebens-

laufforschung (Elder, 1974) und an die wenigen deutschen Ansätze (Ha-

gen & Niemann, 2001; Weymann, 2004) wären möglich. 

 

 Grundsätzlich wären verschiedene Analyseebenen der Genese, aber 

auch der Überwindungswahrscheinlichkeit zu differenzieren: a) das 

strukturelle Ursachengefüge (z. B. die Arbeitslosigkeit: Helbig [2001]), b) 

Kompetenzen der Bewältigung einer Schuldnerkarriere und c) sozialpoli-

tische Rahmenbedingungen. Dabei ist zu bedenken, dass erst Kompeten-
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zen es ermöglichen, weitere, umweltliche Ressourcen zu erschließen. Die 

Idee einer kompetenzfördernden Intervention in der Wohlverhaltenspe-

riode wäre die Ebene c), welche aber gerade im Lichte von b) ansetzen 

müsste, ohne die Dimension a) mit Blick auf die Nachhaltigkeitsproble-

matik aus den Augen zu verlieren. Die Interventionsidee selbst gewinnt 

an Bedeutung, wenn man sich den außerordentlichen Druck verdeutlicht, 

der daraus resultiert, dass die Betroffenen womöglich viele Jahre mit der 

Überschuldung leben müssen. Eine Förderung der Pfade aus der Über-

schuldung gewinnt im Lichte der Erkenntnis an zusätzlicher Bedeutung, 

dass man im Sinne des Konstrukts der Statuspassagen (vgl. unten Kapitel 

3) zwischen verschiedenen Übergangsformen wird unterscheiden müs-

sen: positive, prekäre und negative Übergänge. Übergänge können gelin-

gen; sie können auch scheitern. Die Übergangsproblematik muss prozes-

sual verstanden werden. Um Wendepunkte zu realisieren, interessiert die 

wichtige Frage: Wie lange dürfen Übergänge dauern? Diese Frage ist ange-

sichts kürzerer Zeitregime in rechtsvergleichender Sicht und mit Blick auf 

die Erfahrungen in anderen Ländern berechtigt zu stellen (Krüger, 2000). 

 

 Welche Bilder macht sich die Schuldnerberatung vom Übergang? 

Schwarze & Loerbroks (2002), an denen sich diese Fragestellungen orien-

tieren, kritisieren, dass sich die Praxis die Übergänge allzu oft als linear 

vorstellt. Im Hintergrund wirkt meist die „Folie der ‚Normalbiographie’“. 

Aber – je nach dominant wirksamen Risikofaktoren – wie generiert man 

(gemeint ist die Soziale Arbeit: Wacker & Metzler [Hrsg.] 2004 am Bei-

spiel der Behindertenarbeit) einen „Richtungswechsel“ in der Überschul-

dungsphase? Wie generiert man einen Wechsel in den Strukturen, in den 

Entscheidungsmustern und in den Handlungen, die die Betroffenen bis 

dahin praktizierten, ja habitualisiert hatten? Wie ist die Induzierung einer 
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richtungsweisenden Abweichung vom bisher Erlernten und vom bisher 

Praktizierten möglich? 

 

 Die Intervention wird sich systemisch45 orientieren müssen: Ressour-

cenorientiert (Conen, 1994), muss der ganze familiale (Conen, 1994a), ja 

lebensweltliche Kontext berücksichtigt werden. Denn viele Studien haben 

gezeigt, wie wirksam Sozialisationseffekte sind. Der familiengeschichtli-

che Kontext spielt eine wichtige Rolle. Oftmals zeichnen sich spezifische 

Muster von elterlichen Beziehungskonflikten, von Gewalt ab, Alkohol-

konsum etc. spielt eine Rolle. Der systemische Ansatz muss daher le-

bensweltlich (Jürgensen, 2003) orientiert sein. Der Begriff der Lebens-

welt46, der phänomenologisch47 orientiert und beschreibender Art ist, 

wird hier im Sinne des transaktionalistischen Verständnisses von Lebens-

lage verstanden. Der ressourcenorientierte, personenzentrierte Ansatz 

der Lebenslage als Handlungsspielraum der Lebenswelt bleibt zugleich 

offen für die Analyse der einwirkenden historisch-gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen. Der Lebensweltansatz erschließt beides: Optionen 

und Blockaden. Diese doppelte Orientierung eines lebensweltlich fun-

dierten Lebenslagenansatz ist wichtig für die Analyse der Überschuldung 

als Statuspassage, als Übergangsregime, aus dem die Betroffenen erfolg-

reich herausfinden sollen. Dieser lebensweltlich fundierte Lebenslagen-

ansatz ist dabei zugleich netzwerkorientiert48, da die sozialen Stützsyste-

me für die Person immer mit einbezogen werden in die Analyse der Be-

wältigungschancen und Bewältigungsprozesse. 

                                                 
45 Vgl. ferner Lindner & Steinmann-Berus (1998) sowie Erler (2003). 
46 Thiersch (2003) und zur Vertiefung Grathoff (1992 sowie Eberle (2000). 
47 Srubar & Vaitkus (Hrsg.) (2003) sowie Kurt (2002). 
48 Lammers (1992). Vgl. ferner Bullinger & Nowak 1998) sowie Weyer 

(Hrsg.) (2000). 
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1.4 Evidenz-Basierung der Interventionsidee: Befunde 

aus der Überschuldungsforschung 

 

Wenn Backert (2003, S. 21 f.) konstatiert, die US-amerikanische Forschung 

zur Überschuldung privater Haushalte zeichne „sich neben einer fundier-

ten Empirie durch plastische und anschauliche Schilderungen der einzel-

nen Betroffenengruppen aus, ein Punkt, der für die deutsche Behandlung 

der Thematik leider nicht zu konstatieren ist“, so hat er zumindest, ange-

sichts seiner nicht erschöpfenden Literaturbasis, in dem Sinne Recht, dass 

es an Prozessgeschehensdaten fehlt, es also an längsschnittlichen Studien 

mangelt, die systematisches Wissen zur Soziogenese der Überschuldung 

liefern. Viele Studien beziehen sich auf die Situation bereits eingetretener 

Überschuldung und erheben aus den Querschnittsdaten Risikofaktoren. 

So zeichnen sich soziodemographische Merkmale wie Geschlecht, Famili-

enstand und Elternschaft in den Studien der Forschungsgruppe des Insti-

tuts für Grundlagen und Programmforschung ab (vgl. u. a. die Studien 

von Korczak, 1997; Korczak & Pfefferkorn, 1992, Korczak, 200149).50 Ar-

beitslosigkeitsvulnerabilität und niedriger Bildungsabschluss51 kristalli-

sieren sich ebenso als Risikofaktoren heraus. Beide Faktoren sind, wie die 

Arbeitsmarktforschung zeigt, interdependent. Einen Überblick über die 

soziodemographischen Merkmale der Betroffenen gibt Zimmermann 

(2000, S. 18 ff.) auf Basis der bisherigen empirischen Studien (S. 10 ff.). 

 

                                                 
49 Diese Studie ist im Umfeld der Ersten Armuts- und Reichtumsbericht der 

Bundesregierung erschienen. 
50 Zur Untersuchungsmethode vgl. auch Zimmermann (2000, S. 13 f.). 
51 Zur geringen Bildung als Armutsrisikoindikator: Volken & Knöpfel 

(2004). 
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 Backert selbst konstatiert52 mit Blick auf die soziale Herkunft eine brei-

te Heterogenität der Überschuldungshaushalte. Aber auch damit ist noch 

kein Wissen über die Chancenverteilung, aus der Überschuldung erfolg-

reich wieder heraus zu finden, generiert. Backert (2003, S. 39): „Wie be-

reits die soziodemographischen Ergebnisse, aber auch die Typologisie-

rungsversuche zeigen, handelt es sich bei Überschuldeten nicht um eine 

einheitliche Gruppe innerhalb der Gesellschaft, auch wenn sich Über-

schuldung in den unteren Rängen der Sozialstruktur zu konzentrieren 

scheint. Die Zugangsweisen sind ebenso vielfältig wie die sozialen Positi-

onen, in denen sich die Betroffenen befinden.“ 

 

 Ein wichtiger Beitrag zur Risikoeintrittsgenese stellt der Rückgriff auf 

die Theorie der kritischen Lebensereignisse53 dar. Diesen Ansatz hat Rei-

tel (1991) in breiter Weise im Rahmen seiner qualitativen Studie54 disku-

tiert. Der Ansatz ist deshalb von großem Interesse, da er aus der psycho-

logischen Bewältigungsforschung stammt, dann aber Eingang gefunden 

hat in die Lebenslaufforschung. Die Relevanz liegt in der Möglichkeit, 

neben der Analyse des kritischen Lebensereignisses selbst auf die in 

Wechselwirkung zu diesem Ereignis stehenden individuellen und sozia-

len Bewältigungsressourcen und Bewältigungsmechanismen ein gewich-

tiges Augenmerk zu legen. Konsequent arbeitet Reiter (1991) auf eine Ty-

pologie der schuldnerischen Person hin, denn die Typologisierung ist ein 

Mittel55, um auf der Grundlage der differentiellen Sichtweise die Hetero-

                                                 
52 Auf die Sozialmilieudifferenzierungsmodelle von Vester u. a. (2001) zu-

rückgreifend. 
53 Filpp (1995) sowie Rosch Ingelhart (1988). 
54 Grundlage waren 21 Tiefeninterviews mit Klienten von Schuldnerbera-

tungsstellen und ein Analyse von 106 Überschuldungsfallakten. 
55 Zur Theorie der Typenbildung vgl. Kluge (1999). 
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genität und Varianz wiederum strukturbildend zu reduzieren.56 Reiter 

unterscheidet a) Krisenschuldner, b) Armutsschuldner, c) Anspruchs-

schuldner, d) Defizitschuldner.57 

 

 Häufigster Typus ist nach Reiter der Krisenschuldner: Verschachtelte 

Krisen durch oder in Verbindung mit Arbeitslosigkeit, Fertilität, Schei-

dung und/oder Krankheit etc. führen in die Situation der Überschul-

dung. Der Defizitschuldner zeichnet sich durch Wissens- und Kompe-

tenzdefizite im Umgang mit Geld und durch generelle Defizite in der all-

täglichen Haushaltsführung aus. Bemerkenswert, aber nicht gerade für 

die Konstruktvalidität der Typologie sprechend, ist der Befund bei Reiter, 

dass solche Defizite in 50% aller Fälle als intervenierende Variable eine 

Rolle spielen.58 Die Studie von Reiter ist trotz ihrer Mängel ein Meilen-

stein in der Forschung, die in der Folgezeit verstärkt bemüht war, die So-

                                                 
56 Das Sample soll ja nicht in eine Fülle von Einzelschicksalen zerfallen.  
57 Hinzu kommt noch der „zwanghafte Konsum“. Vgl. auch zur Kaufsucht: 

Wyss-Gygi (2003) sowie Beck (2003, S. 353 ff.). 
58 Zimmermann (2000, S. 20) hält als empirischen Befund fest; „Viele Betrof-

fene haben Probleme bei der Haushaltsführung. In den neuen Bundesländern 
war bei mehr als einem Drittel der betroffenen Haushalte die Haushaltsführung 
ein Auslöser von Überschuldung. Beim Abschluß von Krediten wurde weiter-
hin mehrfach eine von der Persönlichkeit des Einzelnen bedingte Gutgläubig-
keit oder Naivität festgestellt, die manchmal mit unverhältnismäßigen Kon-
sumwünschen verbunden ist.“ Vgl. auf der Grundlage seiner eigenen repräsen-
tativen Studie: Zimmermann (2000, S. 143), der hier in diesem Zusammenhang 
deutlich festhält: „Im Bereich Haushaltsfüh-
rung/Konsumverhalten/Verbraucherbewußtsein, der auf die entsprechende 
subjektive Kompetenz der Klientel von Schuldnerberatungsstellen abzielt, ha-
ben nach Ansicht der Schuldnerberater die Hälfte der überschuldeten Haushal-
te im Zusammenhang mit Überschuldung Probleme, die bei knapp 60 Prozent 
dieser Haushalte von den Beratern als sehr schwerwiegend und prägend einge-
stuft werden“. Natürlich besagen diese Zahlen nichts über die Validität in Ab-
hängigkeit von der Einstellung und Wahrnehmung der Berater. Hier können 
natürlich selbst implizite Kausalitätszuschreibungen als Schuldstereotypen 
fungieren. 
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ziodynamik von Überschuldungskarrieren (Hirseland, 1999) zu analysie-

ren.59 Die Soziodynamik verweist in subjektzentrierter Weise auf die 

missglückten Versuche der Person, sich in der Welt des Sozialen zu orien-

tieren und sich zu verorten. Diese subjektzentrierte Sichtweise schließt 

aber, wie bei Hirseland, durchaus die makroskopische Analyse des Um-

feldes ein. 

 

 Als Zwischenfazit kann mit Backert treffsicher konstatiert werden: 

„Überschuldung ist ähnlich wie Armut kein statischer, sondern ein dy-

namischer Prozess, der an bestimmten Punkten der Biografie ansetzt und 

eine fallspezifische Dauer aufweist.“ (Backert, 2003, S. 51) Und er ver-

weist auf Analogien in der dynamischen Armutsforschung (vgl. Leibfried 

u.a., 1995; Hagen, 2004; Hagen & Niemann, 2001: Ludwig, 1996). 

 

 In seiner qualitativen Studie60 versucht Backert (2003), eine Analyse 

der innerbiographischen Verarbeitung von Überschuldung durchzufüh-

ren. Zurückgegriffen werden kann auf weiter oben bereits dargelegte 

Fragestellungen einer dynamischen Analyse. Demnach kommt es auch 

auf die motivational strukturierte Selbstwahrnehmung der Situation der 

schuldnerischen Person an. Es darf nochmals eine Textpassage angeführt 

werden, die weiter oben bereits genutzt wurde, aber an dieser Stelle eine 

sinnvolle produktive Wiederholung darstellen mag. Wie erklärt sie sich 

                                                 
59 Hermeneutisch (Soeffner, 2004, Kurt, 2004), aber gesellschaftstheoretisch 

angeleitet, werden 20 Fälle analysiert. 
60 In zwei Städten (eine in West- und eine in Ostdeutschland) hat Backert 

neben Experteninterviews mit Schuldnerberatern, Mitarbeitern von städtischen 
Wohlfahrtseinrichtungen und Banken 41 problemzentrierte Interviews mit Be-
troffenen durchgeführt. Nach der Durchführung von Gruppendiskussionen 
konnten in einer zweiten Welle zwei Jahre später im Jahr 1998 20 Haushalte 
erneut befragt werden. 
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selbst die Genese, welche Schuldzuschreibungen nimmt sie vor (Backert, 

2003, S. 63), wie verarbeitet sie psychisch die Situation, welche Einstel-

lungen hat sie zur Situationsüberwindung, wie begegnet sie der gesell-

schaftlichen Fremdhilfe? Im Grunde interessiert die ganze Psychodyna-

mik der Person, ihre psychische Widerstandsfähigkeit (Resilienz), ihr da-

seinsfunktionales Verhaltensrepertoire, ihre weitere Entwicklungsfähig-

keit als Person im Lichte ihrer Reaktionsstile. Reagiert sie resignativ bzw. 

fatalistisch und quasi-depressiv oder aktivisch und konstruktiv? Ist sie 

dem weiteren Leben positiv zugewandt? Wie schätzt sie ihre Selbsthilfe-

fähigkeiten ein angesichts der Situation? 

 

 Wer war also schuld? Wie sehen die personalen oder institutionellen 

Zuschreibungen aus? Der Ex-Gatte, die Ex-Frau? Die Bank? Oder liegt ein 

Kollektivschicksal vor? Letzteres hebt Backert (2003, S. 67) als wahrneh-

mungsleitende Einstellung bei ostdeutschen Betroffenen in den ersten 

Jahren (S. 202 f.) nach der Wiedervereinigung hervor. 

 

 Diese Fragen sind wichtig, da Selbsteinschätzungen als Opferstatus, 

aber auch Schamreaktionen61 Auswirkungen auf die weitere Verlaufsdy-

namik der Überschuldungssituation haben können. Das Leben in dieser 

Situation „folgt nicht nur einem, alternativlosen Muster“, „sondern 

durchaus verschiedene Entwürfe“ (Backert, 2003, S. 68). Das Leben in 

dieser Situation ist inter-individuell facettenreich und komplex, die Ver-

weildauer differenziert. 

 

                                                 
61 Ein anderer, anthropologisch grundlegender Effekt ist das Tabu (Kraft, 

2004). 
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 Auf der Basis der Sinusstudie (vgl. auch in Becker, Becker & Ruhland, 

1992) und im Lichte der Sozialmilieudifferenzierungen von Vester u. a. 

(2001) versucht Backert Zuordnungen der Überschuldungsfälle seines 

Samples vorzunehmen. Ihm geht es um milieutypische Formen der Le-

bensgestaltung. Dies dürfte in der Tat eine grundlegend bedeutungsvolle 

Variable in der Diskussion um Interventionen in der Wohlverhaltenspe-

riode sein. 

 

 a) Als ‚klassischen Schuldner’ in den alten Bundesländern typologi-

siert Backert das Milieu der traditionslosen Arbeiterklasse. Untere Ein-

kommensschichten mit geringer formaler Bildung, aber mit sozialer Kon-

sumorientierung in Richtung auf die mittleren Sozialschichten weisen 

hohe Zeitpräferenzraten auf, orientieren sich demnach am Gegenwarts-

konsum und schätzen die Vorsorge eher gering ein. Die Schuldzuwei-

sungen sind personal oder werden als „Schicksal des kleinen Mannes“ 

interpretiert. Die Tilgungsmoral ist aber ausgeprägt. Backert nimmt aller-

dings weitere Binnendifferenzierungen vor. 

 

 b) Arbeitermilieus in den neuen Bundesländern. Backert differenziert 

zwischen ba) traditionsverwurzelten, jahrgangsmäßig älteren Arbeitern 

und Bauern, bb) das traditionslose Arbeitermilieu, bc) das hedonistische 

Arbeitermilieu. 

 

 Die Lebensweise des traditionsverwurzelten Arbeiter- und Bauernmi-

lieus ist geprägt von Sparsamkeit, Einfachheit und Nüchternheit. Von 

Tugenden der Ehrlichkeit und der Wahrnehmung der Überschaubarkeit 

sozial gerechter Verhältnisse geprägt, wird die Überschuldung der Diffe-

renz von „vorher“ und „nachher“ mit Blick auf die deutsche Einigung 
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zugeschrieben. Resignation macht sich als Grundeinstellung zum Dasein 

breit. 

 

 Das traditionslose Arbeitermilieu in den neuen Ländern wird bei Ba-

ckert charakterisiert über eine Verdrängung der Zukunft; man will von 

Problemen verschont bleiben, will in angenehm-gesicherten Verhältnis-

sen leben, möchte sich aber durchaus mehr leisten können. Die Selbstein-

schätzung der Genese der Überschuldung wie auch die Fragen des Til-

gungsmanagements bleiben weitgehend diffus, alles ist um den Entwurf 

der Arbeit zentriert. Wenn man erst Arbeit hat, regelt sich alles schon 

wieder. Gedämpfter arbeitsmarktorientierter Optimismus ist gegeben. 

Biographische Verfestigungtendenzen der Überschuldung sind hier sehr 

wahrscheinlich. 

 

 Im hedonistischen Arbeitermilieu der Facharbeiterinnen und Fachar-

beiter der mittleren Bildung ist eine gewisse Sorglosigkeit zu konstatie-

ren; Kausalitätssuche wird gar nicht betrieben; die Dinge sind eben 

„dumm gelaufen“. Der Habitus der Gelegenheitsorientierung dominiert. 

 

 Jenseits dieser differenzierten, west- und ostdeutschen Arbeitermilieus 

unterscheidet Backert weitere typische Milieus. So das aufstiegsorientier-

te Milieu, das vor allem durch Statuskonsum geprägt ist. Dieses Milieu 

kann in der real versuchten Aufstiegsorientierung scheitern, kann aber 

auch von vornherein den Aufstieg durch symbolischen Konsum nur vir-

tualisiert haben. Dieser Subtypus ist extrem gefährdungsanfällig. 
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 Auch in den neuen Bundesländern gibt es derartige mittlere Positio-

nen, die Backert als kleinbürgerlich-materialistische und status- und kar-

riereorientierte Milieus typologisiert. 

 

 Schließlich streift Backert noch obere Segmente der Sozialstruktur (Ba-

ckert, 2003, S. 162 ff.), die aber im Sample der Schuldnerberatungsstellen 

nicht häufig vertreten sind. Unabhängig von der Sozialstrukturanalyse 

der Sinusstudie und der Arbeit von Vester u. a. thematisiert Backert typo-

logisch noch zwei andere Lagen: die der Hasardeure und die der chro-

nisch Kranken (S. 182 ff. sowie S. 193 ff.).  

 

 Insgesamt schlussfolgert Backert eine breite soziale Streuung der Le-

benslage der Überschuldung. Trotz aller Einschränkungen geht Backert 

von einer guten Passung der Zuordnung der Fälle zur genutzten Milieu-

systematik als heuristische Hilfe aus. Die soziale Streuung ist gepaart mit 

den dominanten Risikofaktoren des Mangels an kulturellem und ökono-

mischem Kapital. Der niedrige Bildungsgrad scheint ein ausgeprägter 

Risikofaktor zu sein (so auch Zimmermann [2000, S. 58] auf der Grundla-

ge seiner repräsentativen Studie, wenngleich auch er einen Trend beo-

bachtet, dass überschuldete Personen zunehmend auch höhere Bildungs-

abschlüsse aufweisen). 

 

Ein Modell zur Soziogenese von Entwicklungskrisen 

 

Auf der Basis dieser begrenzten empirischen Befunde kann auf der 

Grundlage der bisherigen theoretischen Erwägungen ein allgemeines 

Modell der Soziogenese von Entwicklungskrisen formuliert werden, das 
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dann später als Modell der sozialen Disposition auf das Risiko der Über-

schuldung konkretisierend angewendet werden kann. 

 

 Schaubild 3 bringt die Zusammenhänge zur Darstellung. Zunächst 

einmal ist klarzustellen, dass unter Entwicklungskrisen Krisen der Person 

im Prozess der Bewältigung der lebenszyklischen Entwicklungsaufgaben 

der menschlichen Persönlichkeit zu verstehen sind. Das Schaubild 3 

bringt zum Ausdruck, dass die Person den An- und Herausforderungen 

im Lebenslauf gerecht werden muss. Die Person muss diese Entwick-

lungsaufgaben bewältigen. Dazu gehören Berufseinstieg und berufliche 

Karriere, Familiengründungen, Krankheiten und Verlusterfahrungen u. 

v. a. m. Das ist die Sicht der lebenslauforientierten Sozialpolitikforschung, 

die in Kapitel 2 noch vertieft darzulegen sein wird. Im Rahmen dieses 

Kataloges an Entwicklungsaufgaben der menschlichen Persönlichkeit im 

Lebenszyklus sind kritische Lebensereignisse zu bewältigen. Am Beispiel 

der Arbeitslosigkeit kann deutlich werden, wie sich derartige biographi-

sche Geschehensprozesse soziologisch und makroökonomische wieder-

um einbetten lassen. Denn diese Ereignisse und die dazugehörigen Be-

wältigungsaufgaben sind in die makroskopischen Trends von Wirtschaft 

und Gesellschaft eingebettet. 

 

 Nun hängt die Frage, ob es vor dem Hintergrund dieser anthropo-

logisch unausweichlichen lebenszyklischen Entwicklungsaufgaben zu 

Entwicklungskrisen der Person kommt, davon ab, mit welchen Ressour-

cen der Mensch ausgestattet ist, um die Situation zu bewältigen. Im 

Schaubild 3 wird deutlich, dass die Entwicklungskrisen vom Eintritt kri-

tischer Lebensereignisse, von der wirtschaftlichen Vulnerabilität und 

vom Resilienzpotenzial der Person abhängig ist. 
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 Im Fall der Arbeitslosigkeit ist das kritische Lebensereignis nur eine 

Materialisierung der grundsätzlichen wirtschaftlichen Vulnerabilität, et-

wa einer chronischen Arbeitsmarktvulnerabilität bei geringem Bildungs-

stand und schlechter beruflicher Qualifikation. Aber andere kritische Le-

bensereignbisse (Krankheit, Scheidungen, Trennungen, Tod etc.) können 

in Wechselwirkung treten zur bestehenden wirtschaftlichen Vulnerabili-

tät. 
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. 

Schaubild 3: Soziogenese von Entwicklungskrisen
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© F. Schulz-Nieswandt, technische Umsetzung: C. Kurscheid
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Hinzukommen muss aber noch die Berücksichtigung des Resilienzpoten-

zials der Person. In diesem Kontext wird, abweichend von der psycholo-

gischen Forschung, darunter nicht nur die psychische Widerstandsfähig-

keit und die kognitiven Anpassungsfähigkeiten verstanden, sondern der 

ganze sozialmilieuspezifische Daseinsstil, der als Habitus verstanden 

wird, also als von der Person inkorporierter Dispositionsapparat, auf die 

exogenen An- und Herausforderungen der Welt produktiv und kreativ 

zu reagieren. Dieser Habitus als System von Daseinstechniken und Reak-

tionsstilen ist eine Ressourcenausstattung der Person, analytisch differen-

ziert in vier Kapitalsorten: das Bildungskapital (berufliche Qualifikati-

onsprofile), das kulturelle Kapital (mehrdimensionale Kompetenzprofile), 

das ökonomische Potenzial (Einkommen und Vermögen) und das soziale 

Kapital (soziale Netzwerke und Dichte- und Belastbarkeits- bzw. Quali-

tätsmerkmale). Wichtig ist es herauszustellen, dass die Person mit ihrer 

Ressourcenausstattung, die sich zu einer generativen Grammatik des 

Verhaltensrepertoires der Person im Sinne des Habitus (Engler & Krais 

[2004], 2004) verdichtet, in familienbiographischen Bezügen steht. Die 

soziale Herkunft ist als Prozess kultureller Vererbungen zu verstehen, der 

die Lebenslagen der Generationen miteinander verknüpft. 

 

Ein Modell der sozialen Disposition der Überschuldung als Risiko 

 

Diese theoretischen Modellierungen können nunmehr auf die Risikoge-

nese von Überschuldung übertragen werden. Das nachfolgende Schau-

bild 4 hilft dabei, die Zusammenhänge darzulegen. 

 

 Im Schaubild 4 wird Überschuldung durch Ereignisse (Krankheit, Ar-

beitslosigkeit, Scheidung etc.) ausgelöst, aber die Eintrittswahrscheinlich-
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keit hängt vom Zusammenspiel umweltbezogener und endogener Risi-

kodispositionen ab. Es handelt sich daher um ein Modell der sozialen 

Disposition der Überschuldung als Risiko. Unter der umweltbezogenen 

Risikodisposition wird die wirtschaftliche Vulnerabilität verstanden. Eine 

prekäre Einkommenslage kann einen chronischen Basisrisikofaktor dar-

stellen. Der Daseinsstil der Person, wie er soeben im Rahmen des Modells 

der Soziogenese der Entwicklungskrisen im Konzept des Habitus skiz-

ziert worden ist, ist ein generativer Risikofaktor. Er generiert die Dyna-

mik des Risikoeintritts gerade unter der Bedingung einer chronischen 

wirtschaftlichen Vulnerabilität. Während die wirtschaftliche Vulnerabili-

tät auf die Bedeutung exogener Faktoren wie etwa der Arbeitsmarktlage 

auf ein Element der makroskopischen Trends von Wirtschaft und Gesell-

schaft verweist, ist der Daseinsstil endogen. 

 

 Der Daseinsstil ist das habitualisierte System der Daseinstechniken 

und Reaktionsstile in Bezug auf die exogenen An- und Herausforderun-

gen im Lebenslauf. Und dieser Daseinsstil ist sozialmilieuspezifisch und 

beruht auf inter-generationellen kulturellen Vererbungsprozessen. Basis-

risikofaktoren und generative Risikofaktoren bilden zusammen ein sozia-

les Dispositionsgefüge. Das Risiko der Überschuldung ist hier eingebet-

tet. 
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Schaubild 4: Das Überschuldungsrisiko als 
soziale Disposition
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 Obwohl der Daseinsstil als Habitus ein dispositionales Verhaltens-

repertoire der Person bezeichnet, ist es keine individualisierende Prob-

lemkausalitätsvorstellung, die damit verknüpft wird. Der Habitus ist 

immer Habitualisierung (Kauppi, 2000) eines Sozialmilieus. Alle motiva-

tionalen und kognitiven Dimensionen – Einstellungen und Orientierun-

gen, Normen und Werte, Bedürfnisse, Wahrnehmungsmuster und Inter-

pretationsordnungen der Person – sind verhaltensrelevante Eigenschaf-

ten der Person in der Mitte einer konkreten Lebenslage, die die Person 

lebensweltlich einbindet. 

 

Schlussfolgerungen für die Diskussion von kompetenzzentrierten 

Interventionen in der Überschuldungssituation 

 

Die Studie von Backert reicht nicht aus, um gültige Antworten auf Fragen 

nach milieu- und somit copingspezifisch passungsfähigen Interventions-

programmen zur Förderung von Finanzkompetenzen zu beantworten. 

Die Studie teilt die Eigenschaft vieler qualitativer Studien62, relevante 

Hypothesen zu entwickeln und somit ein tieferes Verständnis für die erst 

zu erforschenden Problemstellungen zu wecken. Andererseits sind die 

quantitativen Studien oft nur Aufdeckungen reiner Variablenkorrelatio-

nen im statistischen Sinne und sagen quasi oftmals nichts über die inne-

ren Ablaufmechanismen aus, wie die Variablen zusammenhängen und 

wie sich Zusammenhänge soziogenetisch bilden. So differenzieren Das-

sert & Kuylen (1986) zwischen institutionellen, sozio-ökonomischen und 

Persönlichkeitsfaktoren sowie Faktoren des Entwicklungsverhaltens.   

Aber die Variablen werden über keinen Mechanismus wirklich vermit-

                                                 
62 Zur Grounded Theory vgl. Strübling (2004), zur Triangulation vgl. Flick 

(2004). 
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telt. Die Studie von Backert gibt zumindest evidenten Anlass, nicht nur 

über soziodemographische Risikofaktoren, die in Querschnittsstudien 

generiert werden, nachzudenken, sondern die Lebenslage der Über-

schuldung als milieuspezifische Wechselwirkungen zwischen Person und 

Umwelt ressourcentheoretisch zu rekonstruieren. 

 

 So hält die repräsentative Studie von Zimmermann (2000, S. 155) als 

Ursachenkomplex für Überschuldungskarrieren fest: „Am häufigsten 

wurde in Rang 1 (höchste Gewichtung) die Ursachen Haushaltspla-

nung/überschätzte Zahlungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit/gescheiterte 

Selbständigkeit sowie Trennung/Scheidung angeführt.“ Obwohl hier be-

reits kompetenzzentrierte Risikofaktoren offensichtlich werden, transpor-

tieren diese Querschnittsdaten keinerlei Wissen zur soziogenetischen 

Dynamik und zur Verlaufsdynamik der Überschuldung. Der von Zim-

mermann verwendete Lebenslagenbegriff (Zimmermann, 1993) ist dazu 

auch zu statisch und nicht transaktionalistisch konzipiert (vgl. dagegen 

weiter unten das Kapitel 2 sowie Schulz-Nieswandt, 2003a). 

 

 Mag es auch Konzentrationserscheinungen in unteren Einkommens-

schichten und in spezifischen Vulnerabilitätslagen, die mit Familienstand 

und Elternschaft (Scheidungsfolgen63, Alleinerziehendenstatus [Vögele, 

2004]64 etc.) zusammenhängen, geben, so spielen offensichtlich auch mo-

tivabhängige kognitive Situationsstrukturierungen (z. B. Kausalitätszu-

                                                 
63 In seiner repräsentativen Befragung kommt der Scheidung ein zentraler 

Stellenwert als Auslöser von Überschuldung zu: Zimmermann (2000, S. 57). 
64 Vgl. ebenso in Zimmermann (2000, S. 57, S. 60). An diese Familienformen 

ist auch das Risikomerkmal Geschlecht geknüpft. Vgl. aus der Fülle der Litera-
tur u. a. Schneider u. a. (2001), die ansatzweise differentiell und prozessual ori-
entiert sind, sowie Vetter, Richter & Seil (Hrsg.) (2004). 
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schreibungen) und psychische Reaktionsstile (z. B. Resignation oder Fata-

lismus versus Selbstaktivitätsoptimismus) relevante Rollen hinsichtlich 

der Verbleibe- oder Überwindungsdynamik und hinsichtlich der Ver-

laufsmuster allgemein. 

 

 Für die Frage nach kompetenzzentrierten Interventionsprogrammen 

ist folgender Befund von ganz zentraler Bedeutung: Nach Backert (2003, 

S. 201) kommt es in der ökonomisch restriktiven Situation der Überschul-

dung nicht zur Ausbildung eines homogenen Musters der Orientierung 

an den ökonomischen Knappheiten, „sondern die vor Eintritt des finan-

ziellen Zusammenbruchs praktizierte Lebensweise wirkt weiterhin be-

stimmend für die Alltagsgestaltung und Bewältigung.“ 

 

 Diese Persistenz muss selbst als Risikofaktor mit Blick auf die Ver-

weildauer und auf die Wiederholungswahrscheinlichkeit der Überschul-

dung eingeschätzt werden. Die Betroffenen unterscheiden sich in dieser 

Hinsicht milieuabhängig auch nach Eintritt der Überschuldungssituation. 

Die Frage nach sinnvollen und effektiven Interventionen muss diese Bin-

nendifferenzierung der biographischen Pfade der Vorgeschichte und der 

Verlaufsgeschichte der Überschuldung berücksichtigen. Die Frage muss, 

soll sie einer Beantwortung zugeführt werden, passungsgerecht auf die-

sen Differenzierungen aufsitzen. 

 

 Alle Betroffenen leiden unter ihrer Situation. Aber: „Das jeweils unter-

schiedliche Selbstverständnis der einzelnen Milieugruppen scheint also 

auch spezifische Problemwahrnehmungen zu konstituieren.“ (Backert, 

2003, S. 202) Die Rückzahlungsmoral scheint vor allem in traditionellen 

Milieus relativ ausgeprägt zu sein. Der Erfolg, aus der Überschuldung 
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herauszufinden, hängt sehr deutlich von der individuellen Fähigkeit ab 

(Backert, 2003, S. 204), kulturelles (Hammer, 2004) und soziales Kapital 

nutzbar zu machen. 
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2. Grundlagen einer personenzentrierten Lebenslagenbetrachtung 

 

Einige Axiome der Sozialpolitikwissenschaft sind an dieser Stelle 

anzuführen (Schulz-Nieswandt, 2005): 

 

� Praktische Sozialpolitik bedeutet die Absicherung sozialer Risiko-

lagen der Person. 

� Praktische Sozialpolitik beeinflusst die Verlaufsformen des Alterns 

im Sinne des Lebenslaufes der Person. 

� Die wissenschaftliche Sozialpolitik versucht, den Einfluss 

sozialpolitischer Interventionen auf Verlaufsformen des Alterns 

der Person zu klären. 

� Die wissenschaftliche Sozialpolitik nimmt an, dass im Lebensver-

lauf An- und Herausforderungen entstehen, die Entwicklungsauf-

gaben der Persönlichkeit darstellen. 

� Lebenslagen sind Handlungsspielräume, die Menschen haben, um 

ihre wertfundierten und themenzentrierten Lebensentwürfe zu 

verwirklichen. 

� Lebenslagen werden durch personale und kontextuelle Ressourcen 

konstituiert, die in Wechselwirkung stehen (Transaktionalismus). 

 

 Diese Perspektive auf die Sozialpolitik soll nunmehr in Kapitel 2, an-

knüpfend an Ausführungen in Kapitel 1, in aller notwendiger Knappheit 

skizziert werden. Das Überschuldungsproblem wird sodann in diese Per-

spektive zu stellen sein. 
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2.1 Die Problemstellung aus der Sicht der sozialpolitischen 

Interventionslehre 

 

Mit Interventionen in soziale Systeme haben sich die Sozialwissenschaf-

ten ausführlich beschäftigt (Wilke, 1999). Mit Blick auf eine lebenslagen-

orientierte Sozialpolitikwissenschaft interessieren vor allem die Beiträge 

von Franz-Xaver Kaufmann, der eine systematische Theorie der sozialpo-

litischen Intervention entwickelt hat. Seine Analyse des Sozialpolitikge-

schehens (Kaufmann, 1997; ders., 2003b) beruht auf einem dogmenge-

schichtlich vergewisserten (Kaufmann, 2003) Verständnis von Sozialpoli-

tik, das, grundrechtlich fundiert (Kaufmann, 2003a), an der Ermöglichung 

von gesellschaftlichen Teilhabechancen orientiert ist. Dieser Ansatz, al-

lerdings lebenslauforientiert und daher auf einem entwicklungspsycho-

logisch ermöglichten Zugang zur Lebenslagentheorie basierend, geht 

auch ein in die Theorie der Sozialpolitik des Verfassers (Schulz-

Nieswandt, 2005). Der hier nun entscheidende Punkt ist der, dass der An-

satz von Kaufmann eine Theorie der sozialpolitischen Intervention ein-

schließt, auf die der Verfasser ebenfalls zurückgreift, um Sozialpolitik 

ressourcentheoretisch und grundrechtstheoretisch65 fundiert als lebens-

lauforientierte Intervention in Lebenslagen verstehen zu können (zu den 

nachfolgenden Ausführungen vgl. breiter und tiefer in Schulz-Nieswandt 

[2005]). 

 

 Es muss nunmehr der Schritt vollzogen werden, wie von einer ent-

wicklungspsychologisch orientierten Personenauffassung zu einer Wir-

kungslehre praktischer Sozialpolitik zu gelangen ist. Denn: Praktische 

                                                 
65 Verfassungs- und EU-rechtliche Aspekte und Dimensionen müssen hier 

ausgeblendet werden (Schulz-Nieswandt [2005a] sowie ders. [2005b]). 
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Sozialpolitik ist zu analysieren als soziale Interventionen in die Ressour-

cenausstattung von Lebenslagen, die als Handlungsspielräume der Per-

son die Chance betreffen, ob und inwieweit die Menschen themenorien-

tiert zur freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit im Lebenslauf befähigt 

werden – oder begrifflich passungsfähig ausgedrückt: „in die Lage ver-

setzt werden“. 

 

 Im Rahmen einer systematischen Lehre von der sozialpolitischen In-

tervention (Kaufmann [2002, 69 ff.]) sind hierbei verschiedene Interventi-

onsmedien zu differenzieren. Zu unterscheiden sind: 

 

• Transferleistungen zur Erhöhung der Budgets (ökonomische Res-

sourcen: Einkommen und Vermögen), 

 

• Gestaltung der sozialen Ökologie (soziale Infrastrukturressourcen: 

Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Erreichbarkeit und Akzeptierbar-

keit von Einrichtungen und Diensten im Sinne der Daseinsvorsor-

ge, aber auch die technisch-dinglichen Umwelten des Wohnens, 

des Wohnumfeldes und des Raumes im siedlungsstrukturellen, z. 

B. städtischen oder ländlichen Sinne insgesamt), 

 

• Förderung sozialer Ressourcen (Dichte und Qualität sozialer Net-

ze), 

 

• Formulierung von Rechtsansprüchen (autoritative Ressourcen, die 

die Artikulations-, Organisations- und Konfliktfähigkeit von Bür-

gern betreffen) und 
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• Pädagogik im weiten Sinne der Förderung von Kompetenzen (die 

als psychologische Perspektive in dieser Expertise Eingang finden 

in das Lebenslagenkonzept). 

 

 Hierbei ist nicht nur mit Blick auf die Arbeitsmarktchancen die beruf-

liche Qualifikation (von Ökonomen als Humankapital bezeichnet) ange-

sprochen, sondern auch die Entfaltung von Daseinskompetenzen grund-

sätzlicher Art. Mit dem ökonomischen Humankapital wird in der Regel 

jene Qualifikation des Faktors Arbeit bezeichnet, die zur Produktion von 

Gütern und Dienstleistungen mit anderen Faktoren (Kapital, technischer 

Fortschritt, eventuell Boden) verknüpft wird (Bendixen, 2003). Das 

Wachstum des Sozialprodukts hängt dergestalt auch vom Humankapital 

ab. So wichtig diese Perspektive auch ist, für viele wissenschaftlich- wie 

praktisch-sozialpolitischen Themenkreise ist der wachstumstheoretische 

Blick der Volkswirtschaftslehre zu eng. Unter Daseinskompetenzen sind 

alltagsbezogene Bewältigungsressourcen der Person gemeint, die helfen, 

aus der Sinnperspektive des Individuums (Interessen, Präferenzen, An-

liegen usw., die sich zu Lebensentwürfen verdichten können) heraus den 

Entwicklungsaufgaben gerecht zu werden (vgl. auch Böhnisch, 2004a). Im 

Lichte dieser doppelten Bestimmung des Kompetenzprofiles – beruflich 

wie alltagsbezogen – wird der Katalog der An- und Herausforderungen 

im Lebenszyklus verständlich, der den Menschen persönlich wie auch 

gesellschaftsbezogen, privat wie auch öffentlich, bedeutsam anspricht. 

 

 Die angeführten Interventionsmedien der praktischen Sozialpolitik 

sind zumindest analytisch zu unterscheiden. In der Wirklichkeit können 

sie sich auch verschachteln. So betrifft der Rechtsanspruch auf Kindergar-
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tenplätze eben die Sicherstellung dieser Infrastruktur, der Rechtsan-

spruch auf Pflegeleistungen nach dem SGB XI ist einklagbar und betrifft 

somit den auf die Dienste und Einrichtungen bezogenen Sicherstellungs-

auftrag der Pflegekasse im Einzelfall. Umgekehrt sind viele verfügbare 

Einrichtungen und Dienstleistungen in ihrer tatsächlichen Nutzung 

kompetenzabhängig. Hier spielen Informiertheit und Informationsvertei-

lung ebenso eine Rolle wie sozio-kulturelle Barrieren der Inanspruch-

nahme (sozialhilfebezogene „verschämte Armut“ älterer Menschen oder 

geschlechtsspezifisches Gesundheitspräventionsverhalten, kurze kon-

sumorientierte Zeithorizonte ökonomisch schlecht gestellter Haushalte 

etc.). Transfers (z. B. Nichtbesteuerung des Existenzminimums im Rah-

men der Diskussion um den Familienlastenausgleich) können verfas-

sungsrechtlich begründet sein, die Qualität der Versorgung aber wieder-

um kompetenzabhängig sein (z. B. der Kommunikationsstil in der Arzt-

Patienten-Beziehung). Die Förderung sozialer Selbsthilfegruppen im Ge-

sundheitswesen sieht das Sozialgesetzbuch V vor. Der springende Punkt 

ist: Hier werden die Kompetenzen der Bürger genutzt und gesteigert, um 

so soziale Ressourcen zu entfalten, wobei eine finanzielle Förderung nach 

Schaffung rechtlicher Grundlagen praktiziert wird: Dergestalt verschach-

teln sich rechtliche, ökonomische, netzwerkorientierte und kompetenz-

orientierte Intervention als Teil einer sozialen Infrastruktur mit Bezug auf 

die Lebenslagen von Menschen. Es ist nunmehr ersichtlich, dass diese 

unterschiedlichen Interventionsmedien die mehrdimensionalen Hand-

lungsspielräume der Person betreffen. Denn die Ressourcen der Lebens-

lage korrespondieren mit dieser Differenzierung der sozialpolitischen 

Interventionstypen: Lebenslagen sind mit Bezug auf die von den Men-

schen zu bewältigenden An- und Herausforderungen im Lebenslauf de-

finiert über Einkommen und Vermögen, Wohnsituationen und sied-
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lungsstrukturelle Entwicklung, Zugangschancen zur sozialen Infrastruk-

tur (Gesundheitswesen, Bildungswesen etc.), soziale Netze in ihren Un-

terstützungspotenzialen (Familie und Verwandtschaft, Nachbarschaft 

und Formen bürgerschaftlichen Engagements als Ehrenamt oder als ge-

nossenschaftsartige Gebilde der Selbsthilfe auf Gegenseitigkeit) und 

schließlich Kompetenzen. Vor allem wird das Verhältnis von Kompeten-

zen und den anderen Ressourcenarten als Wechselseitigkeitsphänomen 

zu beachten sein. 

 

 In der vorliegenden Expertise wird also im Lichte dieser Typologie 

sozialpolitischer Interventionen eine verrechtlichte Form pädagogischer 

Intervention diskutiert. Diese wird als kompetenzzentriert definiert und 

soll Teil eines rechtlichen Regimes – der InsO – werden können. Zugleich 

hängen auch Fragen der Infrastruktursicherstellung an dieser Idee. Wer 

ist Rechtsträger, wer ist Durchführungsträger?  

 

2.2 Die Problemstellung aus der Sicht einer 

entwicklungspsychologisch orientierten Theorie sozialpolitischer 

Intervention 

 

Es wurde oben bereits argumentiert: Praktische Sozialpolitik ist zu analy-

sieren als soziale Interventionen in die Ressourcenausstattung von Le-

benslagen, die als Handlungsspielräume der Person die Chance betreffen, 

ob und inwieweit die Menschen themenorientiert zur freien Entfaltung 

ihrer Persönlichkeit im Lebenslauf befähigt werden – oder begrifflich 

passungsfähig ausgedrückt: „in die Lage versetzt werden“. Was sind die 

lebenszyklischen Bewältigungsaufgaben der Person? Zu nennen wären 

hier nochmals als Entwicklungsherausforderungen, folgt man der übli-
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chen Strukturierung des Lebenslaufes in Kindheit und Jugend, erwerbs-

arbeitszentriertes und reproduktionsbezogenes mittleres Erwachsenenal-

ter und nachberufliche Phase: Bindungserfahrungen machen, Schulerfolg, 

Ausbildung und Berufseinstieg, Familiengründung und Rollenvereinba-

rungen, Arbeitslosigkeit, Weiterbildung und berufliche/regionale Mobili-

täten, Netzwerkveränderungen, Trennungen, Verrentung, Erkrankungen, 

Funktionseinbußen und Funktionsverluste, Verlusterfahrungen. 

 

 Das Thema der kompetenten Umgangsweise mit dem Finanzsektor, 

die damit verbundenen Planungsaufgaben im Leben, die Generierung 

optimaler Zeithorizonte des Denkens und Handelns usw. – alles Themen 

aus der Theorie der Kreditpädagogik (Hamm-Beckmann, 2000) oder der 

finanziellen Allgemeinbildung (Reifner, 2003) – lassen sich somit im Lich-

te dieser sozialpolitikwissenschaftlichen Reflexionen sehr grundsätzlich 

behandeln. Die Debatte um spezifische Risikofaktoren in der Soziogenese 

der Überschuldung kristallisiert sich heraus als Diskussion einer Teil-

menge von Daseinsaufgaben der menschlichen Existenz schlechthin. 

 

 Wenn das so ist, dann ist der Sinn der praktischen Sozialpolitik ent-

wicklungspsychologisch und im Lichte sozialer Grundrechte auf Entfal-

tungschancen der menschlichen Persönlichkeit (Schulz-Nieswandt, 2005) 

entschlüsselt: Vor dem Hintergrund eines entsprechenden anthropologi-

schen Vorverständnisses des Menschen als Person (vgl. unten in Kapitel 

2.3) müssen trotz aller Selbstverantwortlichkeit und Selbständigkeit des 

Menschen gesellschaftlich Ressourcen bereitgestellt werden, die die Per-

son benötigt, um den Entwicklungsaufgaben der Persönlichkeit – also 

den lebenszyklischen An- und Herausforderungen – passungsfähig ge-

recht zu werden. 
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 Diese Überlegungen gelten wohl auch angesichts des Phänomens 

„selbstverschuldeten Elends“, wie der nachfolgende Exkurs erläutern 

soll. 

 

Exkurs: Die Grundrechtsproblematik der Chancengleichheit und der 

Selbstüberheblichkeits-Test 

 

Lebenslagen sind Handlungsspielräume, die Menschen haben, um ihre 

Lebensentwürfe, ihre wertfundierten und themenzentrierten Selbstkon-

zeptionen und ihre Ziele zu verwirklichen. Dieser Satz ist in seiner le-

benslagentheoretischen Fundierung nur angemessen zu verstehen, wenn 

er im Rahmen einer grundrechtlichen Argumentation erläutert wird. Als 

Grundlage und Bezugsquelle der Darlegung kann Ladwig (1999) gelten 

(ausführlich in Schulz-Nieswandt, 2005), der sich innovativ auf die US-

amerikanischen Gerechtigkeitstheoretiker Ronald Dworkin (1990) und 

John Rawls (1979) bezieht. Die Argumentation orientiert sich ideal an ei-

ner egalitären Theorie der distributiven Verteilungsgerechtigkeit in der 

Ausgangschancenverteilung des Lebenslaufes. Sie ergänzt sich unter den 

realen Bedingungen unvollkommener Realität um ausgleichende (re-

distributive) Gerechtigkeitsvorstellungen. Sie stellt eine grundrechtliche 

Fundierung der in der vorliegenden Abhandlung vertretenen Lehrmei-

nung dar, praktische Sozialpolitik als lebenslauforientierte Intervention in 

die Ressourcensituation von Lebenslagen zur Förderung der gelingenden 

Persönlichkeitsentfaltung der Menschen zu begreifen. Ladwig (1999, S. 

365 f.) ist der Auffassung, dass sein Ansatz als Konzeption der Ressour-

cengleichheit „nur eine Konkretisierung dieses Personenbegriffes” ist: 

„Der Begriff der Person ist der materielle Kern der Theorie distributiver 
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Gerechtigkeit.“ (Ladwig, 1999, S. 366) Ausgegangen wird von der Grund-

idee sozialer Teilhabechancen. Bei Ladwig wird diese Grundidee anthro-

pologisch-rechtsphilosophisch hergeleitet. Grunderfahrung hierbei ist 

„die Einsicht, dass der liberale ‚Vorgriff auf Verantwortung’ nach effekti-

ver Chancengleichheit verlangt.“ (Ladwig, 1999, S. 366) 

 

 Die Theorie der distributiven Gerechtigkeit als erweiterte Chancen-

gleichheit versteht unter Gleichverteilung keine Gleichheit der Ergebnisse 

(Ladwig, 1999, S. 368), sondern: „Vollkommene Gleichheit der Ressour-

cen wäre erreicht, wenn die mit ihrer Hilfe erzielten Ergebnisse alleine 

eine Funktion der selbstverantworteten Anstrengungen der Personen sein 

könnten, so dass niemand einen Grund hätte, einen anderen um dessen 

Ergebnis zu beneiden.“ Genau das kommt der Argumentation von 

Dworkin (1990) nahe. Ladwig spricht von einem Neid-Test, den die Ver-

teilungsrealität erfüllen muss. Bei ressourcentheoretisch hinreichend breit 

definierter Egalität der Ausgangssituation sind alle Differenzierungen im 

Lebenslauf allein den Anstrengungen der Person zuzurechnen, somit 

ausschließlich in eigener Verantwortung liegend. Diese sozialen Differen-

zierungen sind problemlos zu rechtfertigen; sie sind (volkswirtschaftlich) 

sogar erwünscht. 

 

 Spiegeln die Lebenslagenverteilungen im fortgeschrittenen Lebenslauf 

(als Querschnittsverteilungsmuster) die ausdifferenzierte Vielfalt der Le-

bensläufe dergestalt wider, dass diese mit Bezug auf eine Ausgangschan-

cenverteilung als Neid-Test-robust eingeschätzt werden können? Sind die 

Differenzierungen des Alters als Ergebnisse von Formen des Alterns 

vollauf zu rechtfertigen? Wohl kaum. Ladwigs Theorie ist zunächst eine 

Idealperspektive. In der Realität wird es immer einen Bedarf an Korrek-
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turen im Sinne einer re-distributiven (umverteilenden) Sozialpolitik ge-

ben. Dies ist ihm vollständig bewusst. Dies legt Ladwig bereits dar, wenn 

er (Ladwig, 1999, S. 368 f. FN 5) den gerechten Umgang mit selbstver-

schuldeten prekären Lebenslagen als ungelöstes Problem dieser idealen 

Theorie erklärt. Und genau das Problem interessiert im vorliegenden 

Kontext der Überschuldung. 

 

 Ladwig deutet an, dass die Hilfeleistung für das selbstverschuldete 

Elend des Anderen schwierig als Gerechtigkeitsleistung deklariert wer-

den kann. Eher wäre es eine Solidaritätsleistung. Aber: „Eine mögliche 

Verbindung zwischen Gerechtigkeit und Solidarität ließe sich durch den 

Ausschluss von Selbstgerechtigkeit herstellen: Sobald wir unsere prinzi-

pielle Fehlbarkeit eingestehen, wird es schwer, den Verzicht auf Hilfen in 

selbstverschuldeten Notlagen reziprok und allgemein zu rechtfertigen. 

Wir können dies den ‚Überheblichkeits-Test’ nennen.“ (Ladwig, 1999, S. 

369 FN 5) 

 

 Die grundrechtstheoretische Argumentation von Ladwig ist sogar an-

schlussfähig zum Problem des Transaktionalismus von Person und Um-

welt in der Interventionssituation der Überschuldung. Der entscheidende 

Befund ist der, dass der Mensch als Person seine „Kompetenz zum sinn-

haften Anschluß an kulturelle Praktiken“ als Angehöriger von Sozialisa-

tionsgemeinschaften immer erst erwerben muss (Ladwig, 1999, S. 374). 

„Vermittelt über Beziehungen intersubjektiver Anerkennung lernen“ die 

Menschen, „ihre Wünsche und Aktivitäten auf die Erwartungen ihrer 

Mitwelt abzustimmen, aber auch, sich gegen ungerechtfertigte Ansprü-

che mit Gründen aufzulehnen“ (Ladwig, 1999, S. 375). Ladwig, der diese 

sozio-kulturellen Bezugsrahmen der personalen Existenz nicht als De-
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terminismus (oder als „Käfige“: Ladwig, 1999, S. 377) versteht, sieht in 

diesen kulturellen Bindungen selbst eine Ressource gelingenden Lebens. 

Diese Überlegung ist für eine wissenschaftliche Sozialpolitik von weitrei-

chender Bedeutung. Denn das vernetzte Leben in vertrauensvollen Re-

ziprozitätsbeziehungen (Stegbauer, 2002)66 wird zur Fundamentalerfah-

rung und zugleich (Ladwig, 1999, S. 375) zur Bestandsvoraussetzung so-

zialpolitischer Regime der Intervention. 

 

2.3 Grundfragen des impliziten Menschenbildes einer 

kompetenzorientierten sozialpolitischen Intervention 

 

Ein synthetischer Schluss aus bisherigen Argumentationen ist zu ziehen 

(vgl. zu den nachfolgenden Argumentationen auch Schulz-Nieswandt, 

2005): Mit den aus der jeweils anstehenden Bewältigung der lebenszykli-

schen An- und Herausforderungen resultierenden möglichen Risikolagen 

oder Vulnerabilitäten korrespondieren die Interventionstypen der prakti-

schen Sozialpolitik. Die Intervention erfolgt aus der Überlegung, dass die 

Chance des Menschen, seinen Entwicklungsaufgaben nachzukommen, 

zwar einerseits eine höchst private Angelegenheit darstellt, andererseits 

aber auch im Lichte der sozialen Ressourcenabhängigkeit der menschli-

chen Persönlichkeit einzuschätzen ist. Die praktische Sozialpolitik ist 

zwar im Sinne des Subsidiaritätsprinzips nachrangig gegenüber den 

Selbsthilfepotenzialen des Menschen und seiner Eigenarbeit (Moersch, 
                                                 

66 Vgl. auch die damit eng verknüpfte neuere Sozialkapital-Debatte. Unter 
Sozialkapital ist ein spezifischer Kontext zu verstehen, in dem Menschen leben 
und diese Kontexteigenschaften auch inkorporieren. Zu den Eigenschaften die-
ses Kontextes zählen: Vernetzt leben, Reziprozitätserfahrungen (Forschungs-
überblick zur Reziprozität in Wagner-Hasel [2000] sowie in Busch [2004]) ma-
chen und ein Vertrauensklima empfinden. Vgl. auch Klein, Kern, Geissel & 
Berger (Hrsg.) (2004).Vgl. ferner Wilkinson (2001). 
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2001; Mäder, 2000). Das kann aber auch in umgekehrter Perspektive be-

tont werden: Die praktische Sozialpolitik schafft (grundrechtlich argu-

mentierend) die Voraussetzungen für diese Selbständigkeit und Selbst-

verantwortlichkeit. Dieser Doppelcharakter haftet der praktischen Sozi-

alpolitik in ureigener Weise an; und auch die menschliche Existenz ist 

originär von dieser Widersprüchlichkeit geprägt. Der Mensch erscheint 

einerseits schutzbedürftig und förderabhängig; er ist andererseits Akteur 

und in dieser Rolle mit zumutbaren Selbständigkeiten und Selbstverant-

wortlichkeiten konfrontiert. 

 

 Insofern entfaltet sich dieses Verständnis der praktischen Sozialpolitik 

vollständig erst, indem mitbedacht wird, was in anthropologischer Per-

spektive hierbei voraussetzungsvoll enthalten ist. Der Mensch in seiner 

prinzipiellen Existenzweise wird komplex definiert über seine Selbstän-

digkeit und Selbstverantwortlichkeit, aber auch in seiner sozialen Mitver-

antwortlichkeit und in seiner gesellschaftlichen Ressourcenabhängigkeit. 

 

 Wenngleich dieses hier im Gesamtbezugssystem betonte Angewiesen-

sein auf gesellschaftliche Ressourcen nachrangig gegenüber der mensch-

lichen Selbsthilfe ausgelegt wird, so ist die Sorge doch keine rein indivi-

duelle Kategorie. Sorge ist eine soziale Hinwendung zur kreatürlichen 

Natur des Menschen, zu seinem Leiden angesichts der Enge von Hand-

lungsspielräumen, die im Lichte der Lebensthemen empfunden und 

durch Empathie auch relativ nachempfunden werden können. Die 

Selbstentfaltung des Menschen, aus dem die Potenziale der Selbständig-

keit und der Selbstverantwortlichkeit ontogenetisch erwachsen, ist an die 

Vergesellschaftung des Menschen unabdingbar geknüpft. Gerade aus 

diesem Grunde war bislang auch in systematischer Absicht nicht abstrakt 
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vom Individuum die Rede, sondern immer von der Person. Denn die Per-

son ist die vergesellschaftete Individualität. In diesem Sinne muss von 

der kulturellen Einbettung und der sozialen Verflochtenheit der Person 

die Rede sein. In diesen Spannungsbogen zwischen Selbstorientierung 

und sozialer Ressourcenabhängigkeit ist die Person eingelassen. Und die-

ser Spannungsbogen umfasst auch die praktische Sozialpolitik insgesamt. 

Sie hat damit eine große Kulturaufgabe zu meistern. Sie durchläuft eine 

Gratwanderung zwischen den Polen dieses spannungsreichen Spekt-

rums. Die praktische Sozialpolitik eröffnet Möglichkeitsräume zur Entfal-

tung der Person, aber sie interveniert zu diesem Zwecke. Sie handelt sich 

aus spezifisch liberaler Sicht dabei schnell den Vorwurf des Paternalis-

mus ein. Es handelt sich um Spannungen, die durch psychologische und 

sozialpsychologische Überlegungen durchaus erklärt werden, in wohl-

fahrtspolitischer Hinsicht aber Konflikte über die Begründetheit sozialer 

Interventionen darstellen können. Aber zunächst liegt der Paternalis-

musverdacht nahe. Nicht selten zwingt die praktische Sozialpolitik näm-

lich zur Vorsorge (Versicherungszwang, Schulpflicht), bahnt Handlungs-

korridore durch Verrechtlichung (Altersgrenzen), normiert Lebensberei-

che (Verbraucherpolitik), setzt ökonomische Anreize zur Wirtschaftlich-

keit (Selbstbeteiligungen) und definiert risikobezogene Umverteilungs-

gemeinschaften (z. B. die gesetzliche Krankenversicherung), schafft Ver-

pflichtungszusammenhänge (familiale Unterstützungspflichten im Sozi-

alhilferecht) usw. Von diesem Spannungspotenzial bleibt die praktische 

Sozialpolitik unabdingbar geprägt. Sie kann diese Spannungen nicht 

endgültig beseitigen, das Problem gar lösen; vielmehr müssen hier Ent-

scheidungen über die Gratwanderung immer wieder neu getroffen wer-

den. Und diese Entscheidungen sind werteabhängig, hängen vom Kon-

text ab, also von der geschichtlichen Situation und von den kulturellen 
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Bahnungen dieser Geschichtlichkeit der sozialen Existenzweise des Men-

schen. 

 

 Das Thema einer Intervention im Rahmen der Wohlverhaltensperiode 

der InsO ordnet sich hier systematisch ein. 

 



 80

3. Die Wohlverhaltensperiode als Prozessgeschehen: 

ein psychoethnologischer Blick auf Statuspassagen 

 

Auf Grund der rechtlichen Konstruktion ist die Wohlverhaltensperiode 6 

Jahre, bei „Altfällen“ (Zahlungsunfähigkeit vor 1.1.1997) 5 Jahre lang (vgl. 

Schruth u. a., 2003, S. 304). Es handelt sich um einen Lebensabschnitt, der 

einerseits bedrückend ist, andererseits ja gerade die Chance zum ökono-

mischen Neustart im Lebenslauf eröffnen soll. Soziologisch gesehen ist es 

ein Lebensabschnitt, der zunächst faktische Bindung (es handelt sich um 

ein rechtliches Regulationsregime) und zukunftsbezogene Optionen per-

spektivisch aneinander koppelt. Diese Koppelung erlaubt es, hier von ei-

ner transitorischen Phase zu sprechen, die die Chance zur normativ-

sinnhaften Neuorientierung in der Biographie eröffnen soll. Der Eintritt 

in diese Phase verleiht dem ganzen Geschehen den Charakter einer Sta-

tuspassage. 

 

 Diese Charakterisierung als Statuspassage ist von weitgehender Be-

deutung. Denn mit unbewältigten Statuspassagen können schwerwie-

gende individuelle und soziale Konflikte verbunden sein. Vergleichsbei-

spiele aus der angewandten sozialpolitikwissenschaftlichen Forschung 

sind auf der Basis der Altersklassenstrukturierung des Lebenslaufes im 

Wohlfahrtsstaat die (Früh-)Verrentung, aber auch die Bildungswegent-

scheidungen oder der Berufseinstieg nach Abschluss der Adoleszenz o-

der auch die Familiengründung. Statuspassagen sind Übergangsphasen 

im Lebenslauf von Menschen, die dabei einen – identitätsrelevanten – ra-

dikalen Rollenwechsel vornehmen müssen. Mit erheblichen Individuati-
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ons- oder Selbstkonzeptproblemen67 und Kohärenzgefühlskrisen68 für die 

Person sind diese Statuspassagen immer dann verbunden69, wenn die 

Rollenmuster geradezu identitätsstiftend waren. So kommt es, um ein 

weiteres Vergleichsbeispiel anzuführen, gerade mit der Verrentung zu 

Orientierungskrisen für Männer, wenn vorher eine identitätsstiftenden 

Zentrierung um die Erwerbsarbeitsrolle vorlag. 

 

 Diese Statuspassagenforschung ist der Ethnologie70 entnommen. Dort 

werden vor allem auch (in der Tradition von A. van Gennep [1999] und 

V. Turner [2000]) die Ritualisierungen solcher Statuspassagen analysiert 

(Herlyn, 2002; Grimes, 2000). Diese Analyseperspektiven werden zuneh-

mend auch in der Soziologie der modernen Gesellschaft nutzbar gemacht 

(vgl. Weidkuhn [1998] zu einer Kulturanthropologie der Marktgesell-

schaft), wo sich geradezu eine Renaissance der Ritualforschung (Harth & 

Schenk [Hrsg.], 2004; Wulf 6 Zirfas [Hrsg.], 2004) abzeichnet, z. B. in der 

Jugendforschung (vgl. auch in Schulz-Nieswandt, 2004) oder auch in der 

Krankenhaus- und Altenpflegeforschung (z. B. hinsichtlich der Formen 

des Sterbens und der Sterbebewältigung).71 Die Übertragung der Status-

passagenethnologie hat so längst Eingang in die sozialpolitikwissen-

schaftliche Forschung gefunden. 

 

 Die Übertragung ist deshalb von grundlegender gesellschaftstheoreti-

scher Bedeutung, weil sich so die Bewältigung von sozialpolitisch rele-
                                                 

67 Zur Selbstpsychologie vgl. Milch (2001). 
68 Vgl. Höfer (2000); Wydler, Kolip & Abel (Hrsg.) (2002); Stehli (2003). 
69 Statt umfassender Literaturentfaltung vgl. Schulz-Nieswandt (2005). 
70 Vgl. Petermann (2004). 
71 Schulz-Nieswandt & Kurscheid (2004), dort Kapitel IV sowie Schulz-

Nieswandt (2003b); ergänzend dazu auch Roper & Shapira (2004) sowie Zwett-
ler (2001). 
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vanten An- und Herausforderungen sowohl als Individuations- und 

Selbstkonzept-relevante Entwicklungsaufgaben und möglicherweise als 

Krisen der Person darstellen lassen und zugleich als gesellschaftliche Me-

chanismen der Regulierung der Lebensläufe der Gesellschaftsmitglieder. 

 

 Altersklassensysteme und Statuspassagen sowie Rituale der 

Lebenslaufbegleitung sind somit verknüpfte Elemente eines 

gesellschaftlichen Regulationsregimes, das der Funktionsfähigkeit und 

der Reproduktion der sozialen Ordnung dient. Das Regulationsregime 

ermöglicht dergestalt eine Individuation, also Personwerdung, durch die 

gesellschaftliche Konstruktion von lebensphasenspezifischen Bündeln 

von Rechten und Pflichten. Rollen72 sind dabei definiert als Bündel von 

gesellschaftlichen Erwartungen, die sich an die Einnahme von sozialen 

Positionen im Struktur- und Funktionsgefüge der Gesellschaft knüpfen. 

Gesellschaftliche Erwartungen sind Normen, definiert als soziale Werte, 

die unter der Androhung von Sanktionen zu erfüllen sind. Soziale Werte 

sind Konzeptionen des Wünschenswerten. Der Rollenübernahmeprozess 

kann über Mechanismen intrinsischer oder extrinsischer Motivation 

verlaufen; Rollen können unterschiedlich gespielt werden. Die 

Sanktionspotenziale sind in einem breiten Spektrum in unterschiedlichen 

Graden, vor allem auch in verschiedensten Formen, zu verstehen. 

 

 So gehört auch die Antizipation von Ansehensverlust (Aspekt der 

Schamkultur) oder das Gefühl von Schuld (Aspekt der Schuldkultur)73 zu 

möglichen Variationen des Erlebens der Gesellschaft als sanktionierende 

                                                 
72 Vgl. auch Langer (1996) sowie Eisermann (1996). 
73 Wolfradt u. a. (1998) zu Aspekten der Scham- bzw. Schuldkultur im inter-

kulturellen Vergleich. 
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Umwelt. Die Befunde zum Schamerleben74 oder aus der Konstruktion 

von Kausalitätsmodellen zum Zwecke der Schuldzuschreibung (z. B. in 

Form des Opferstatus) in der Überschuldungsforschung (Backert, 2003) 

haben die Bedeutung dieser Prozesse andeuten können. Protest (Voice) 

und Abwanderung (Exit) können mögliche Reaktionen des Individuums 

sein. Rollenübernahmen und –spiele sind also alles andere als konfliktpo-

tenzialfrei. 

 

 Statuspassagen fordern nun vom Individuum eine Umorientierung. 

Dieses Anforderungsprofil ist ein Rollenwechsel. Der soziale Status ist im 

Umbruch. Unter Sozialstatus ist die gesellschaftliche Wertschätzung der 

mit den spezifischen Rollen verbundenen Positionseinnahme zu verste-

hen. Diese Definition ist deshalb so wichtig, weil sich gesellschaftliche 

Wertschätzungen und personale Selbstwertgefühle oftmals komplemen-

tär verhalten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, ob sich Sta-

                                                 
74 Zur Psychologie der Scham vgl. u. a. Seidler (2001); Tisseron (2000); Schüt-

tauf, Specht & Wachenhausen (2003); Jacoby (2004) sowie Kalbe (2002). Deutlich 
werden muss, dass das Schamgefühl mit der Differenzierung zwischen Pri-
vatheit und Veröffentlichung zu tun hat. Scham beruht einerseits auf dem 
„Blick des Anderen“ (Seidler, 2001), der wiederum die gesellschaftliche Kon-
vention repräsentiert. So facettenreich das Schamgefühl auch ist (Tisseron, 
2000), die Scham ist immer ein gesellschaftliches Phänomen. Indem Schamemp-
finden mit Erniedrigung einhergehen kann, mag es gerade auch in der Über-
schuldungssituation mit Verletzungen des Selbstwertgefühls (Jacoby, 2004) 
verknüpft sein. Die schuldnerische Person wird gesellschaftlich bloßgestellt  
oder sie scheitert, hat sich selbst überhoben und blamiert sich (Schüttauf, Specht 
& Wachenhausen, 2003). Anthropologisch gesehen hat Scham etwas mit der 
Kategorie der Person überhaupt zu tun: mit ihrer Privatheit einerseits und dem 
Problem ihrer Überschreitung andererseits. Tief verankert in der Biologie, in 
der Psychodramatik der allerersten Proto-Scham, hat Scham etwas mit dem Er-
leiden von tiefer Ungerechtigkeit zu tun. Die hier anstehende Frage ist nun-
mehr: Wenn Überschuldung als soziale Stigmatisierung schamhaft erlebt wird, 
wie wirkt sich dieses Schamgefühl auf die Chance und auf die Pfade der Über-
windung der Überschuldung aus? 
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tuswechsel als Verlustfunktionen oder auch als wertstabilisierende Über-

gänge in funktional äquivalente Rollenmuster begreifen lassen können. 

Diese Wechseldramatik ist vor allem hinsichtlich der Situation der nach-

beruflichen Lebensphase breit erforscht worden. 

 

 Es ist nun von Bedeutung, dieses Verständnis der Statuspassage auf 

die Situation des eintretenden Überschuldungsstatus zu übertragen und 

die weitere Verlaufsdynamik der Überschuldung als Lebensphase sozio-

logisch als Statuswechsel, verbunden mit gesellschaftlichen Wertschät-

zungen, aber auch mit andersartigen sozialen Teilhabemöglichkeiten am 

ökonomischen, sozialen und kulturellen Leben, zu begreifen. 

 

 Die Überschuldung als Situation ist aus personaler Sicht das Eintreten 

in eine neue Rolle, also die Übernahme einer Rolle75. Die gesellschaftliche, 

auch insolvenzrechtliche Erwartung76 besteht in der redlichen, produkti-

ven Bewältigung dieser Situation. Mit Stigmatisierungen und negativen 

Stereotypisierungen verbunden, ist diese Rollensituation eine Belastungs-

situation. Welche Ressourcen stehen dieser Belastung gegenüber? 

 

 Als Lebensphase ist dieser Prozess zugleich psychologisch zu verste-

hen: Überschuldung ist eine personale Geschehensordnung, eine Erleb-

nisordnung. Demnach muss die Überschuldung als Wechselwirkung von 

Person und Umwelt verstanden werden. So sehr diese Überschuldung, 
                                                 

75 Die Übernahme der Patientenrolle, wie es die Medizinsoziologie sieht 
(Stollberg, 2001), wäre eine Analogie, soll aber die weiter oben kritisch hinter-
fragte Sozialpathologisierung nicht nahe legen. 

76 Das gesellschaftliche Sanktionssystem ist hier zugleich ein rechtliches Re-
gulationsregime (InsO). In der juristischen Literatur ist es durchaus üblich, mit 
Blick auf Konfliktregulierungen von Regimen zu sprechen. Vgl. z. B. Krüger 
(2000). 
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wie die einschlägige Forschung zeigt (vgl. oben Backert, 2003), als Lei-

denssituation erfahren wird und sich deshalb die gesellschaftliche Hilfe 

anwaltschaftlich entfaltet (Beck, 2003), zugleich aber auch Vorbehalte im 

Lichte der These einer Lebensweltkolonialisierung und Sozialdisziplinie-

rung bilden (Ebli, 2003), so sehr verlaufen diese Wechselwirkungen 

höchst differentiell. 

 

 Im Lichte der obigen Darlegungen zur Theorie der Statuspassage im 

gesellschaftlich regulierten Lebenslauf sind jene Befunde aus der Über-

schuldungsforschung relevant (Backert, 2003), die (neben allen soziode-

mographischen Strukturvariablen) auch danach fragen, mit welchen Da-

seinstechniken und im Rahmen welcher Reaktionsstile die Menschen als 

produktive Akteure des Geschehens die Situation definieren (kognitiv 

konstruieren), mit welchen Motivhaltungen sie retrospektiv wie prospek-

tiv die Situation verarbeiten und sich neu orientieren. Wie sieht also das 

alltagsbezogene, psychische und kognitive Kompetenzprofil der Betrof-

fenen aus? Welche kulturellen Kapitalien können genutzt werden? Wie 

sehen die sozialen Unterstützungspotenziale (soziales Kapital der Ver-

netzung) aus? 

 

 Das nachfolgende Schaubild 5 soll nochmals einen Überblick über das 

hier dargelegte Verständnis der Soziogenese der Überschuldung und der 

Überschuldung als Statuspassage veranschaulichen. 
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Schaubild 5: Soziogenese der Überschuldung als 
Statuspassage

Status-
passage

Vorgeschichte
(Soziogenese)

Fort-
entwicklung

sozialmilieu-
spezifisches
Gefährdungsprofil 

Überschuldung

Wohlverhaltensperiode

prekäre

gelungene
Bewältigung 

Nachhaltigkeit 
t  

Überwindungs-
grenze 

Risikoeintritts-
punkt 

Risikofaktoren 

missglückte
Bewältigung

© F. Schulz-Nieswandt, technische Umsetzung: C. Kurscheid
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 Zur Erläuterung des Schaubildes. Das Schaubild differenziert entlang 

der Zeitachse t drei Phasen: a) die Phase der Vorgeschichte der Über-

schuldung (als Soziogenese verstanden), b) die Überschuldungssituation 

als Statuspassage, eingeleitet durch den Risikoeintrittspunkt infolge eines 

Auslösers und abgeschlossen durch eine Überwindungsgrenze und c) die 

Phase der Fortentwicklung. Der generative Mechanismus der Soziogene-

se ist fokussiert durch ein sozialmilieuspezifisches Gefährdungsprofil, 

das von Risikofaktoren bestimmt ist. Dieser Entstehungszusammenhang 

ist vom konkreten Auslöser der Überschuldungssituation abzugrenzen. 

Dieses Verständnis der Soziogenese ist weiter oben differenzierter darge-

legt worden als Modell der Entwicklungskrisen und als Modell der sozia-

len Disposition. Hier interessieren jetzt stärker die sich nunmehr an-

schließenden Entwicklungsprozesse. Die Überschuldung ist also eingetre-

ten. Wie durchläuft die Person nun diese Statuspassage? Kommt es zur 

erfolgreichen Bewältigung einer Wohlverhaltensperiode? Wie gestaltet 

sich das Durchlaufen der Überwindungsgrenze am Ausgang der Status-

passage? Missglückt die Bewältigung, so ist kein Ausweg aus der Über-

schuldung gelungen. Kommt es zur Überwindung der Statuspassage, so 

können nachhaltigkeitsorientierte Differenzierungen in der Ergebnisqua-

lität des Managements der Statuspassage vorgenommen werden. Die 

Bewältigung kann prekär sein, also fragil, von Rückfallrisiken behaftet 

und daher wenig nachhaltig sein. Diese wäre z. B. der Fall, wenn die Per-

son erneut in eine chronisch wirtschaftlich schwache Position eintritt. Ei-

ne entsprechend prekäre Einkommenssituation macht das Individuum 

erneut vulnerabel. Eine wirkliche gelungene Bewältigung setzt dagegen 

eine entsprechende ökonomische Re-Integration voraus. Die Frage der u. 

U. risikogenerierenden Daseinsstile bleibt aber von dieser Differenzie-

rung der ökonomischen Lagen unberührt. 
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Hypothesenbildung als Zwischenfazit 

 

Es können hiermit im Sinne eines Zwischenfazits einige vorläufige Hypo-

thesen formuliert werden: 

 

 1) Je nach milieuspezifischer Soziogenese und entsprechendem Trans-

port an Lebensformen und Ressourcen in die Überschuldungssituation 

hinein, können finanzkompetenzzentrierte Interventionen bei Vorliegen 

von entsprechenden kognitiven Defiziten und von Handlungsdefiziten 

Sinn machen. Es handelt sich sozialanamnetisch um eine Risikolage von 

Teilpopulationen der Betroffenen. 

 

 2) Es ist anzunehmen, dass sich solche finanzkompetenzorientierten 

Förderinterventionen einbetten sollten in eine Stabilisierung der psycho-

sozialen Verhältnisse und insofern die Stile und Fähigkeiten zur allge-

meinen Lebensführung berücksichtigen müssen. 

 

Kompetenzdefizite als Verweildauer- und Wiederholungsrisiko 

 

 Die Fragen nach einer effektiven Kompetenzförderung sind berech-

tigt, denn die Forschung (vgl. auch Zimmermann, 2000) hat die Bedeu-

tung des Bildungsstandes im Rahmen querschnittlich gewonnener Risi-

kofaktoren darlegen können. Sie können, plausibel, aber nur unter erheb-

lichem methodischem Vorbehalt, als soziogenetisch relevante Vorhersa-

gefaktoren interpretiert werden. Diesen Schluss zieht jene Literatur, die in 

dem Programm finanzieller Schulung eine Armutsprävention durch Bil-

dung ermöglicht sieht (Reifner, 2003). Evidentes Wissen über die Sozio-
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genese und vor allem auch über die kompetenzabhängige Bewältigung 

der Überschuldung als Statuspassage liegt aber mit diesen querschnittli-

chen Daten nicht vor. 

 

 Die Forschung (Backert, 2003) hat den relevanten Befund andeuten 

können, dass sozialmilieuabhängig die Betroffenen ihre erworbenen Ori-

entierungen und ihre erlernten Rollenmuster aus der Phase vor der Über-

schuldung in der Phase der Bewältigung dieser personalen Entwick-

lungsaufgabe nur schwer ablegen und neu akzentuieren oder ändern 

können. Das liegt an der Prägekraft der Sozialmilieus im Zuge der sozial 

eingebundenen und kulturell eingebetteten Personwerdung. Um sich hier 

nun nicht den alten Vorwurf eines überzogenen Vergesellschaftungsbil-

des vom Menschen als homo sociologicus einzufangen, darf auf den ent-

wicklungspsychologischen Befund der Plastizität des Menschen (Ame-

lang & Bartussek, 2001; Thiess, 2004) bis ins höhere Lebensalter verwiesen 

werden. Dennoch kann auf die Pfadabhängigkeit menschlicher Verhal-

tensmuster – gerade auch als Problemlösungskapazitäten – hingewiesen 

werden. Nicht nur die Gesellschaft ist pfadabhängig in ihrer Geschichte; 

auch Individuen handeln und denken entlang der Bahnungen, die sie er-

worben haben. Menschliches Verhalten ist zwar themen- und interes-

sensgesteuert, aber auch normativ und kognitiv gebahnt, gefiltert und 

wirkt sich somit mit Blick auf die Passung von Aufgabenstellung und 

Aufgabenbewältigung selektionierend aus. Mit dem Theorem der erlern-

ten Hilflosigkeit (Seligman, 2004) ist zu rechnen. Zwar gilt im Lichte des 

(neurologisch-neurophysiologisch: Rockstroh, 2001) Plastizitätsbefundes 

nicht, dass „das, was Hänschen nicht lernt, Hans nimmer mehr lernt“; 

aber es gilt wohl oftmals: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nur noch 

schwer“. Der Befund ist aber differentiell zu sehen: Erlerntes Lernen, Er-
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werb von Kompetenzkompetenzen, Lerndispositionen etc. sind Problem-

bewältigungsressourcen, die situativ immer wieder generiert bzw. mobi-

lisiert werden. 

 

 Im vorliegenden Problemkontext bedeutet das: Die produktive Über-

windungswahrscheinlichkeit der Überschuldung als Statuspassage im 

Leben hängt von der ganzen Ressourcenausstattung der Lebenslage ab, 

insbesondere aber – neben den sozialen Stützsystemen – von den Kompe-

tenzprofilen der Betroffenen. Dies ist mittelbar gestützt durch die empiri-

schen Befunde zur soziogenetischen, aber auch bewältigungsorientier-

ten77 Bedeutung der Kompetenzen in der alltäglichen Haushaltsführung 

und der Finanzumgangskompetenz (Zimmermann, 2000). Dies deckt sich 

mittelbar auch durch die Befunde, wonach die Schuldenberatung die Be-

deutung der psychosozialen Stabilisierung betont (Zimmermann, 2000, S. 

188 ff.). Die Empirie zeigt ja, welch hoher Stellenwert sozialanamnetisch 

den Beziehungsproblemen, den Selbstwertproblemen, den Sozialisations- 

und Bildungsdefiziten, den problematischen Milieus, dem mangelnden 

Durchsetzungsvermögen etc. zukommt (Zimmermann, 2000, S. 137 ff.). 

Zumindest gilt dies im Rahmen der Samples, die im Kontext der Schuld-

nerberatungseinrichtungen gewonnen werden können. 

 

 

 

                                                 
77 Vgl. analog in der Basler Sozialhilfstudie: Schaffner (2003, S. 62 f.). 
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4. Empowerment: Akzeptanzfragen einer kompetenzorientierten 

Intervention 

 

Die Intervention soll dazu dienen, die personale Autonomie – die Kom-

petenz zur problemlösenden Handlungskompetenz (einschließlich ent-

sprechender motivationaler und kognitiver Orientierungen) – der Betrof-

fenen zu steigern. Sie wäre damit freiheitseröffnend. Das Problem ist aber 

nicht spannungsfrei und auch nicht risikolos. 

 

4.1 Der Denkansatz des Empowerments: Sinn und Grenzen 

 

Die Schuldnerberatung (Beck, 2003, S. 318 ff.; Schruth u. a., 2003) wird in 

der Regel im normativen Lichte des Empowermentkonzepts (Herriger, 

2002 sowie Kantsperger, 2001) gesehen (Beck, 2003, S. 86 ff.). Dieser An-

satz ist ressourcenorientiert, personenzentriert und generiert bzw. stärkt 

die Kompetenz zur selbständigen, selbstverantwortlichen, aber auch so-

zial mitverantwortlichen Lebensführung. Da es aber um eine Hilfesituati-

on trotz dieser Selbsthilfeorientierung bleibt, ist über den subsidiären Sta-

tus der Person78 das Konzept des Empowerments eine Fremdhilfe. Dies 

muss für das vorliegende Thema einer Förderintenvention in der Wohl-

verhaltensperiode immer mitbedacht werden, denn dieser Fremdhilfe-

                                                 
78 Gewöhnlich wird in der unüberschaubaren Literatur zum Subsidiaritäts-

prinzip (Schoen, 1997) der subsidiäre Status der Gesellschaft betont (Beck, 2003, 
S. 241). Das Prinzip muss aber reziprok gelesen werden: Die Person ist als Per-
son trotz aller Selbständigkeit und Selbstverantwortlichkeit immer – als Ge-
meinschaftswesen – auf die Vorrangigkeit des Sozialen verwiesen, somit ab-
hängig von der gesellschaftlichen Vorhaltung und Förderung zugänglicher, 
verfügbarer und nutzbarer Ressourcen. Die Argumentation wird als Verknüp-
fung entwicklungspsychologischer und grundrechtstheoretischer Erwägungen 
im Lichte einer lebenslauforientierten Sozialpolitiktheorie der Lebenslagenför-
derung und Lebenslagenverteilung entfaltet in Schulz-Nieswandt (2005). 
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charakter kann die Quelle für Barrieren der Nutzung, Ursache für Akzep-

tanzprobleme und letztendlich Grund für Effektivitätseinbußen sein. 

 

 Diese Effekte (Nutzungsbarrieren, Akzeptanzprobleme und Effektivi-

tätsdefizite) kristallisieren sich aber als Interaktionsprobleme, also aus 

dem Wechselspiel zwischen Programmangebot und Programmwahr-

nehmung bzw. Programminanspruchnahme. Diese Effekte können pri-

mär Ausdruck defizitärer Designs sein, also in den Programmmodalitä-

ten und in dem sozialklimatischen Implementationsprozess begründet 

liegen; sie können aber auch seitens der schuldnerischen Person als Aus-

druck der Ressourcensituation der Lebenslage zu verstehen sein. Diese 

Interaktionen sind gleich näher zu bedenken. 

 

 Zunächst nochmals zum Empowermentkonzept. Die hier zu diskutie-

rende Idee einer kompetenzzentrierten Intervention in der Wohlverhal-

tensperiode wird durch die Definition von Empowerment bei Herriger 

(2002, S. 7) gedeckt, wonach dieses Konzept zu verstehen sei „als pro-

grammatisches Kürzel für eine veränderte helfende Praxis, deren Ziel es 

ist, die Menschen zur Entdeckung ihrer eigenen (vielfach verschütteten) 

Stärken zu ermutigen, ihre Fähigkeiten zu Selbstbestimmung und Selbst-

veränderung zu stärken und sie bei der Suche nach Lebensräumen und 

Lebenszukünften zu unterstützen, die einen Zugewinn von Autonomie, 

sozialer Teilhabe und eigenbestimmter Lebensregie versprechen.“ 

 

 Kritisch zu hinterfragen wäre allerdings, wie leicht sich die als ver-

schüttet vermuteten Lebensführungskorrekturen im Lichte der empirisch 

weiter oben skizzierten Sozialmilieuprägungen tatsächlich durch Förder-

interventionen in der Wohlverhaltensperiode ändern lassen. Würde es 
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sich nur um wissensabhängige Finanzkompetenzen handeln, so könnte 

man sich eine Intervention im Sinne rationaler Informationsweitergabe 

vorstellen. Hamm-Beckmann (2000, S. 257) zeichnet die Grenzen einer 

Kreditpädagogik klar nach: „Eine Grenze der Krediterziehung liegt in 

den Einflüssen, die der funktionalen Erziehung zugeschrieben wurden 

und die durch die Bedeutsamkeit der sozialen Umgebung der zu Erzie-

henden derartig stark sein können, daß die Wirkung einer intentionalen 

Krediterziehungsmaßnahme im Vergleich zu den Wirkungen externer 

Umwelteinflüsse zu gering ist, um eine gewünschte Verhaltensänderung 

zu erreichen.“ (Fettmarkierung auch im Original) In Bezug auf eine Inter-

vention in der Wohlverhaltensperiode sind unter den genannten exoge-

nen Umwelteinflüssen die Prägevorgänge des Sozialmilieus zu verstehen. 

 

 Allerdings ist a) der kritische Befund aus der Gesundheitspräventions-

forschung (Hurrelmann, Klotz & Haisch, 2004) bekannt, wonach Ände-

rungen, die den Lebensstil betreffen, nicht allein nur durch rationale In-

formationsangebote herbeigeführt werden können. Die Setting-orientierte 

Präventionsforschung lässt den Schluss zu, dass die verhaltenseinbetten-

den lebensweltlichen Kontexte immer mit berücksichtigt werden müssen 

im Interventionsprogramm. So ist aus vielen verhaltensorientierten Inter-

ventionen der Befund zu entnehmen, dass soziale Stützsysteme vorhan-

den, mobilisiert und integriert werden müssen. Dabei spielt auf der Basis 

der Netzwerkdichte vor allem auch die Netzwerkbelastbarkeit und 

Netzwerkqualität eine konstitutive Rolle. Dies dürfte auch für Nachhal-

tigkeitserwägungen von grundlegender Bedeutung sein. Und b) ist zu 

bedenken, dass eine abstrakte Isolierung von wissensfundierten Finanz-

kompetenzen wohl den empirischen Hinweisen widerspricht, die beob-
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achtbaren Handlungsdefizite unbedingt erkenntniskritisch in den gesam-

ten Lebensführungskontext zu stellen. 

 

 Zu unterscheiden sind zwei Interventionsebenen. Eine Ebene stellt die 

einer systematischen Kreditpädagogik (Hamm-Beckmann, 2000)79 oder 

der finanziellen Allgemeinbildung (Reifner, 2003) dar. Die hier interessie-

rende, andere Ebene ist die der situationsbezogenen Intervention, also die 

Intervention in der Wohlverhaltensperiode. Es geht also weniger um die 

allgemeine, bevölkerungsbezogene Debatte des wachsenden Bedarfs an 

Beratungs-, Informations- und Kompetenzentwicklungen in der moder-

nen Gesellschaft (vgl. auch Belardi u. a., 2004), die oftmals als Risikoge-

sellschaft definiert wird (Beck, 2003, S. 319 ff.). Daher geht es hier nicht 

um populationsbezogene Entwicklungsfragen eines Curriculums. Reifner 

(2003, S. 13) spricht von einem magischen Viereck von Geld, Armut, Fi-

nanzdienstleistungen und Bildung, wenn er Finanzbildung als Armuts-

prävention in der Kreditgesellschaft skizziert. Reifner betont allerdings 

gleich zu Anfang, dass es in diesem komplexen Zusammenhangsgesche-

hen keine einfachen Gleichungen gibt. Reifner interessiert sich für die ö-

konomische Bildung in der beruflichen und in der Allgemeinbildung und 

definiert (S. 24): „Finanzielle Allgemeinbildung im Sinne dieser Untersu-

chung betrifft die kritische und an den Bedürfnissen der Nutzer orientier-

te Vermittlung von Wissen, Verständnis und sozialer Handlungskompe-

tenz im Umgang mit auf Kreditmöglichkeiten aufgebauten Finanzdienst-

leistungen, die die Menschen außerhalb ihrer berufliche Sphäre für sich 

selber benutzen, um Einkommen und Ausgaben, Arbeit und Konsum 

                                                 
79 Analogien finden sich in den Bemühungen um eine Theorie der Gesund-

heitspädagogik (vgl. Wulfhorst [2002] sowie Hörmann [2005] und Biener 
[2004]). 
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während ihrer Lebenszeit sinnvoll miteinander in Beziehung setzen zu 

können.“ 

 

 Relevant für die hier anstehende situationsgebundene Interventions-

fragestellung sind jene Passagen seiner Studie, in der Reifner den Schuld-

nerberatungen einen „Blickwinkel einer emanzipativen Sozialarbeit“ 

(Reifner, 2003, S. 177) attestiert und argumentiert (S. 177): „Somit ist Prä-

vention Teil der Arbeit von Schuldnerberatungsstellen.“ Aber eine Kon-

kretisierung auf die Wohlverhaltensperiode erfolgt hier nicht. Auch nicht 

bei Hamm-Beckmann (2000), die sich um eine systematische (wirt-

schafts)pädagogische Fundierung der Kreditpädagogik präventiver Art 

bemüht, aber über die Darlegung möglicher kreditpädagogischer Institu-

tionen (S. 215 ff.) nicht hinaus langt. 

 

4.2 Das angebotsabhängige soziale Implementationsklima 

 

Eine Forschungsanalogie zur Ethnographie der Sozialhilfe (der Modalitä-

ten der Hilfepraxis: wissenssoziologisch vgl. Maeder & Nadai [2004]80) 

fehlt in der Schuldnerpolitikarbeit. Zur Haltung der Professionen (als 

Ausdruck von Professionalität: Pfadenhauer [2003]) könnte es gehören, 

Weichenstellungen im Lebensweg des Klientels zu induzieren – durch 

echte und durch soziale Dienste (am Beispiel der Behindertenarbeit: Wa-

cker & Metzler, 2004). Das käme der Anbieterdominanz des Arztes gleich. 

 

 

                                                 
80 Als Parallele vgl. die Ethnologie des gerichtlichen Verhandelns bei Legna-

ro & Engenheister (1999). Zur Ethnologie in der Pflegeforschung siehe Roper & 
Shapira (2004), ergänzend zu Schulz-Nieswandt (2003a). 
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4.3 Die zielgruppenseitige Wahrnehmungs- und Interpretationsweise 

 

Auf die Mitwirkung des Betroffenen kommt es an. Diese Einsicht ist auch 

anderen Interventionsfeldern zu entnehmen, etwa der geriatrischen Re-

habilitation. Gerade auch für die Rehabilitation im Alter ist eine hohe 

Kunst der Rehabilitationsdiagnostik (vgl. Schulz-Nieswandt 2003b, S. 95 

ff.) vorauszusetzen, die in der Lage ist, die Ressourcensituation des Pati-

enten abzuschätzen und angemessen im Rahmen eines Assessments zu 

berücksichtigen. Dies umfasst sowohl personologische Merkmale als 

auch kontextuelle Ressourcen, wobei Person und Kontext als in Wech-

selwirkung stehend zu beachten sind. Wie steht es nun um die 

Rehabilitationseignung? 

 

 Die Psychodynamik der betroffenen Patientin oder des Patienten ist 

zu beachten. Denn mit der Möglichkeit eines Minderwertigkeitsgefühls 

ist zu rechnen. Die Selbstachtung der von bleibender Behinderung oder 

Funktionsbeeinträchtigung betroffenen Menschen mag sinken, wenn ein 

sozialer Statusverlust infolge von Funktionsverlusten und Leistungsmin-

derungen eintritt. Realistische Selbstbilder und ein angemessenes Welt-

verhältnis der Patientin oder des Patienten sind nun dringend erforder-

lich. Die Patientin oder der Patient muss zur produktiven Mitspielerin 

oder zum produktiven Mitspieler des Rehabilitationsgeschehens werden, 

indem sie oder er sich bereits vorbereitet auf eine zufrieden stellende Le-

bensführung bei bestehender Behinderung. Eine wichtige Voraussetzung 

einer Rehabilitationsentscheidung ist somit im Einzelfall ein umfassendes 

und ganzheitliches geriatrisches Assessment. Die Rehabilitation bezieht 

sich auf die konkrete personale Lebenslage und hat die Optimierung der 

personalen Selbständigkeit in der Lebensführung zum Ziel. Die Kompe-
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tenzprofile, die Akzeptanzbereitschaften und die Mitspielneigungen der 

Patientin oder des Patienten stehen demnach im Mittelpunkt des As-

sessments. Der Blick auf eine spätere Entlassung in eine ganz konkrete 

technisch-dingliche und wohnlich-räumliche, soziale, familiale und so-

zioökonomische Situation lässt die psychodynamische Diagnostik ins 

Zentrum rücken. Viele Studien betonen vor allem die narzisstische81 

Kränkung, die mit dem Verlust von körperlichen Funktionen verbunden 

ist. Denn nur das Akzeptieren dieses Verlustes ermöglicht das notwendi-

ge realistische Verhalten. Erst dadurch eröffnen sich neue Lebensmög-

lichkeiten. Sonst bleibt nur die Frustration durch den Vergleich zur Zeit 

vor Eintritt der Krankheitsgeschichte. Das Selbstkonzept passt sich nicht 

optimal an, wenn die Patientin oder der Patient seine ferneren Lebens-

perspektiven nur im Prisma seiner früheren Lebenssituationen definiert.82 

 

 Diese Problemsicht ist auch auf die Problematik der Intervention in 

der Wohlverhaltensperiode zu übertragen. Und einige qualitätsbezogene 

Fragen der Schuldnerberatung sind anzuschließen. Sind die anamneti-

schen Kompetenzen (mit Blick etwa auf die Diagnostik sozialer Kompe-

tenzen: Kanning, 2003) seitens der Sozialen Arbeit hinreichend gegeben? 

Es liegen keine ethnographischen Analysen vor. Somit ist nichts bekannt 
                                                 

81 Zur Kontroverse um den Narzissmus vgl. u. a. Mugerauer (1994) sowie 
Roth (1990). Im vorliegenden Themenkontext wird argumentiert, die Interven-
tion müsse narzisstisch verengte Erlebens- und Verarbeitungsmodi der Lebens-
situation aufbrechen. 

82 Nur angedeutet werden soll schließlich, dass hierbei durchaus ge-
schlechts-, in diesem Fall männlichkeitsspezifische Vulnerabilitäten ausgeprägt 
vorliegen können. Neuere Forschungen zum Altern von Männern legen diesen 
Befund nahe (Bönisch, 2004). Denn die erwerbszentrierte Identitätsfindung von 
Männern baut oftmals auf die an eine Maschinenmetapher erinnernde Funkti-
onsfähigkeit des Körpers auf. Umgekehrt kann der Selbstwertverlust bei Frauen 
(bei Brustkrebs) durchaus auch mit dem „männlichen Blick“ auf die „entwerte-
te“ Frau zusammenhängen (Sorgo, 2003). 
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über die ‚Schuldner-Bilder’ der Sozialen Arbeit, also über die kognitiven 

Konstruktionen des Schuldnertypus. Würde man Parallelforschungen – 

etwa zu den Altersbildern (Schulz-Nieswandt [2000], dort Kapitel 3) – 

heranziehen, so müsste man eventuell mit binär codierten Stereotypen 

rechnen können. So könnte die „redliche“ schuldnerische Person dem 

„unredlichen“ Typus kontrastiert werden. Ist die diagnostische Kompe-

tenz zu differentiellem Denken in der Anamnese gegeben? 

 

 Wie würde eine Intervention verlaufen, wenn sie auf die narzisstische 

Kränkung der schuldnerischen Person trifft? Kommt es zur (inneren) Blo-

ckade?83 Kommt es zur nur formellen Absolvenz ohne internalisierende 

und daher nachhaltige Einstellungs- und Verhaltenswirksamkeit – wenn 

eine Neu-Regulierung des habituellen Apparates der Person überhaupt 

möglich ist? 

 

 Ein Vergleichsfeld zur Frage des Kränkungsempfinden können dem-

nächst Studien zur Arbeitsverpflichtung (in Form der Ein-Euro-Jobs) im 

Rahmen von Hartz IV (jetzt SGB II) liefern. Mit sehr differentiellen Be-

funden wird wohl zu rechnen sein (Luedtke, 1998). Für einige Personen-

kreise wird diese Möglichkeit der Partizipation in gemeinnützigen Tätig-

keitsfeldern als Form der sozialen Integration empfunden werden, da es 

sich z. B. um Maßnahmen mit tagesstrukturierender Wirkung handelt, 

die für Teile der Langzeitarbeitslosen (Helbig, 2001) psychosozial dem-

nach eine akzeptierte Hilfeform darstellen können. Andere Personenkrei-

se werden sich gedemütigt fühlen. Die selbstdefinitorisch „redliche“ 

                                                 
83 Zu Blockaden in der Motivation zur beruflichen Weiterbildung – als Paral-

lelforschungsthema – vgl. Barz & Tippelt (Hrsg.) (2004). Zur Schulverweige-
rung (ein anderes Thema) vgl. Simon & Uhlig (Hrsg. (2002). 
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langzeitarbeitlose Person, den exogen verursachten Sachverhalt der 

Langzeitarbeitslosigkeit im Prisma der gesellschaftlich bedingten Chan-

cenlosigkeit im Arbeitsmarkt reflektierend, wird sich entwürdigt fühlen, 

vorgeführt, stigmatisiert als potenziell arbeitsscheuer Schmarotzer (Cor-

donnier, 2001) der kollektiven sozialen Sicherungssysteme. Vieles hängt 

vom Selbstwertgefühl ab, von der inneren Souveränität der Person ge-

genüber gesellschaftlichen Zuschreibungen, vor allem auch von den per-

sonalen bzw. institutionellen Kausalitätszuschreibungen durch die Be-

troffenen selbst. Motivbezogene und kognitive Elemente gehen demnach 

eine komplizierte Verbindung in dem Prozess der Konstruktion sozialer 

Wirklichkeit ein. 

 

4.4 „Fordern und Fördern“. Modernisierung des Rechts als Balanceakt 

zwischen personenzentrierter Autonomieförderung und 

schleichender Sozialdisziplinierung 

 

In der einschlägigen Literatur wird durchaus kritisch gefragt, ob die InsO 

nicht ein neoliberales84 Projekt sei (Kolbe & Wanderer, 2000). Das rechtli-

che Regime sieht die schuldnerische Person als defekte/defizitäre Persön-

lichkeit an, der „sein Wohlergehen auf Kosten anderer zu verwirklichen 

versucht hat.“ (Beck, 2003, S. 379) Reifner (2003, S. 18) grenzt sich daher z. 

B. auch von US-amerikanischen Ideen ab, langzeitarbeitslose Personen 

autoritär zu Mikro-Unternehmern zu machen (Quandagno, 1999)85. Aber 

was heißt dann genau Aktivierung im Rahmen der „Modernisierung“ der 

                                                 
84 Eine kritische Begriffs- und Konzeptanalyse soll hier unterbleiben. Vgl. u. 

a. Willke (2003) sowie Schatz (2004). 
85 Eine Parallele ist die Konstruktion des Konstrukts einer persönlichkeitsbe-

zogenen unternehmerischen Kompetenz: Westerfeld (2004). 
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Sozialpolitik? (Reis, 2002) Und was ist die genaue Semantik (Veith, 2003) 

der kompetenzorientierten Bildungsprogramme? 

 

 Es soll hier keiner Neo-Privatisierung sozialer Risiken das Wort gere-

det werden. Risiken des Individuums haben immer eine gesellschaftliche 

Seite. Die Person verfügt ja nicht über die komplexen und komplizierten 

gesellschaftlichen Mechanismen, in die er hineingestellt ist. In einem ge-

wissen Sinne ist das Individuum ein Rädchen der sozialen Maschine. Die 

Person ist in mancher Hinsicht der Maschinerie ausgeliefert. Die Person 

kann sich nämlich nicht außerhalb der Gesellschaft stellen. Die Abwande-

rung (Exit) bedeutet nur den Wechsel in eine andersartige, im Kern aber 

doch gleichartige Maschinerie. Voice hilft nur begrenzt. So kann gesell-

schaftliche Aufmerksamkeit für das soziale Problem geschaffen werden. 

Den auf Hirschman (2004; dazu auch Arnswald, 1997) zurückgehenden 

beiden Kategorien ist eine dritte Kategorie zur Seite zu stellen: Competen-

ce. Mit Sen (1999) wäre von Capabilities zu sprechen. Hier ist die Capabili-

ty so zu definieren, dass darunter die personale Fähigkeit (kulturelle 

Kompetenz und soziale Ressourcenausstattung) zu verstehen ist, die 

maßgeblich hilft, eine problematische Lebenssituation zu überwinden. 

 

 Kompetenzen spielen eine Rolle! Die vorliegende Analyse hat die ver-

haltenspotenzialbezogene Idee der Förderung stärken können. Die Ent-

stehungsgeschichte wie auch die auf die Wohlverhaltensperiode bezo-

gene Überwindungs- bzw. Bewältigungsgeschichte sind transaktiona-

listisch als Person-Umwelt-Wechselwirkungen dechiffriert worden. Diese 

rein theoretisch anmutende Überlegung ist von weitreichender 

sozialpolitischer Bedeutung. Die sozialen Probleme sind ohne 

Berücksichtung der Wirkungswiese der personengebundenen Kompe-

tenzprofile eben nicht zu rekonstruieren. Eine soziologische 
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zu rekonstruieren. Eine soziologische Sozialpolitikforschung, die nur die 

Positionierung des Individuums in den sozialen Strukturen und mit Blick 

auf exogene Risikofaktoren (Arbeitsmarktvulnerabilität etc.) beschreibt, 

verkürzt den Analyserahmen, greift zu kurz und wird auch nur unter-

komplexe Lösungswege aufweisen. Leider ist der größte Teil der sozial-

wissenschaftlichen Lebenslagenforschung in dieser Weise reduziert. Und 

die systematische Einbeziehung der personalen Schlüsselvariablen wird 

normativ oftmals vorschnell als neo-liberale Strategie der individuellen 

Schuldzuweisung eingestuft. Zwar nehmen große Teile des Neo-

Liberalismus auch genau diese Art von Pädagogisierung vor. Aber um-

gekehrt bedeutet dies nicht, dass eine empirisch gehaltvolle, theoretisch 

hinreichend fundierte Analyse mit Blick auf problemangemessene Inter-

ventionen die personale Mitte der Lebenslage (Schulz-Nieswandt, 

2003a) als Handlungsraum vernachlässigen oder gar vergessen darf. 

 

 Dem modernen Menschen werden, wie zu allen Zeiten allen Men-

schen, erhebliche Daseinskompetenzen abverlangt. Mag sein, dass im 

Vergleich zu einer kurzen Phase der vollbeschäftigungsnahen wirtschaft-

lichen Prosperität in den 1960er Jahren – mehr war es ja nicht – dem Men-

schen und seinen Netzen in naher Zukunft ein erhebliches Mehr an Da-

seinsbewältigung abverlangt wird. Entscheidend wird sein, dass der 

Mensch gesellschaftlich auch in die Lage versetzt wird, diese Kompeten-

zen zu erwerben. Die falsche Pädagogisierung des Neo-Liberalismus setzt 

diese Kompetenzen einfach voraus. Wer sie nicht hat, ist schlecht dran: 

selber schuld. Man spricht dem Menschen nicht seine Selbstverantwort-

lichkeit und seine Selbständigkeit ab, wenn man betont, dass er diese Ei-

genschaften erlernen muss. Diese Ressourcen müssen gesellschaftlich er-

zeugt und vermittelt werden. Der Mensch braucht eine Chance auf Kom-
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petenzerwerb. Die aktuelle bildungspolitische Debatte beginnt, diese 

Versäumnisse diskursiv nachzuholen. 

 

 In diesem Sinne ist kompetenzorientiertes „Fordern und Fördern“ mit 

Blick auf sozialpolitische Interventionen in der Wohlverhaltensperiode 

des Privatinsolvenzrechts gut begründet. 
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5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

 

Die Expertise „Finanzkompetenzentwicklung durch fördernde Interven-

tionen in der Wohlverhaltensperiode im Rahmen des Privatinsolvenz-

rechts“ sollte vier Punkte behandeln: 

 

 a) Entwicklung einer Typologie von überschuldeten privaten Haushal-

ten, die es ermöglicht, Interventionsgruppen oder Interventionsbezugs-

punkte zu identifizieren, 

 

 b) Modellierung von Überschuldung sowie die daraus resultierende 

Insolvenz und Wohlverhaltensperiode als dynamisches Person-Umwelt-

Wechselwirkungsgeschehen, 

 

 c) Skizzierung der Idee eines Finanzschulungsinterventionspro-

gramms, 

 

 d) Darstellung von Fragen des angemessenen sozialatmosphärischen 

Klimas der Implementation eines solchen Programms, um programmin-

dizierten Widerständen oder Fehlentwicklungen vorzubeugen. 

 

 Die einschlägige Literatur bemüht sich zwar ansatzweise um typologi-

sche Differenzierung der Überschuldungshaushalte im Lichte der Sozio-

genese der Überschuldung und der dabei wirksamen Risikofaktoren (e-

xogene strukturelle Umweltfaktoren und endogene personelle, familien-

biographisch vermittelte Kompetenzfaktoren). Aber das empirische Wis-

sen reicht nicht aus, um ein klares soziographisches Bild der sozialen 

Landschaft zu zeichnen. Dennoch zeigen die Befunde, dass ein niedriger 
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Bildungsgrad einen entscheidenden Risikofaktor darstellt. Da dieser oft 

mit randständigen Lagen im Arbeitsmarkt korreliert, kommt neben der 

umweltbezogenen Vulnerabilität unter Umständen das Faktum begrenz-

ter Kompetenzpotenziale hinzu. Die milieudifferenzierenden Studien 

können die vertikal stratifizierte moderne Gesellschaft (untere, mittlere 

und obere Sozialschichten bzw. soziale Klassen) in horizontaler Perspek-

tive so differenzieren, dass man auch innerhalb unterer Sozialschichten 

erhebliche Differenzierungen vornehmen muss. Grundsätzlich mögen 

jedoch, soweit die empirischen Befunden dies vermuten lassen, Probleme 

in der planungsrelevanten Zeithorizontbildung, in der adäquaten zu-

kunftsbezogenen Risikoeinschätzung und in der Passung von Ressourcen 

und Wünschen liegen. Finanzkompetenzfragen sind Risikomanage-

mentfragen und gliedern sich hier eher allgemeinen Fragen der Haus-

haltsführung, des Alltagsmanagement und der grundsätzlichen lebens-

laufbezogenen Lebensführung ein. Gefragt sind daher Förderungen der 

Daseinskompetenzen allgemein. Zumindest lassen sich diese Zusam-

menhänge als plausible Hypothesen destillieren, die jedoch erst eine wei-

tergehende empirische Evidenz in der Forschung erringen müssen. 

 

 Es darf nochmals argumentiert werden: Für die Entstehung (Genese) 

von Überschuldungsrisiken sind die ökonomischen Lagen von großer 

Bedeutung. Aber darin erschöpft sich die Genese nicht. Die Entstehung 

ist ein Prozessgeschehen. Sie ist eine eigene Geschichte: eine Entwick-

lungsgeschichte. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Trennungen etc. können, 

auch kumulativ, schnell aus einer Verschuldung eine Überschuldung 

werden lassen. Zu bedenken ist, dass Haushalte in prekären Lebenslagen, 

also positioniert im Raum zwischen bekämpfter Armut und relativem 

Wohlstand (Bien & Weidacher [Hrsg.], 2004), sehr schnell abgleiten kön-
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nen in (äquivalenzgewichtet definierte) Einkommensarmutslagen: „Fami-

lien in prekären Lebenslagen verfügen zwar noch über genügend Mittel, 

um nicht als arm zu gelten, doch kann bereits eine geringe zusätzliche Be-

lastung für diese Haushalte den sozialen Abstieg in die Armut bedeu-

ten.“ (Bien & Rathgeber, 2004, S. 231; kursiv auch im Original). Diese Tei-

le der Bevölkerung sind exogen vulnerabel. Ereignisse sind dann Auslö-

ser der Überschuldung. Aber nicht nur für die Frage, wie die Menschen 

aus der Überschuldung wieder herausfinden können und für die Frage, 

ob diese produktive Überwindung auch nachhaltig ist, spielen die Kom-

petenzpotenziale der Menschen eine große Rolle. Die endogene Vulne-

rabilität besteht im Mangel an personellen und sozialen Ressourcen. 

Auch für die auslösenden Teile der Entstehungsgeschichte der Über-

schuldung können Verhaltensdefizite sowie entsprechende motivbezoge-

ne und kognitive Faktoren von Bedeutung sein. Die empirische For-

schung bestätigt eine erhebliche Rolle von Haushaltsführungsdefiziten, 

die finanzielle Kompetenzelemente einschließen, aber wahrscheinlich De-

fizite in der allgemeinen lebenslaufbezogenen Daseinsbewältigung offen 

legen. 

 

 Die Entstehungsgeschichte wie auch die auf die Wohlverhaltensperi-

ode bezogene Überwindungs- bzw. Bewältigungsgeschichte sind tran-

saktionalistisch als Person-Umwelt-Wechselwirkungen dechiffriert wor-

den. Diese rein theoretisch anmutende Überlegung ist von weitreichen-

der sozialpolitischer Bedeutung. Die sozialen Probleme sind ohne Be-

rücksichtung der Wirkungswiese der personengebundenen Kompetenz-

profile eben nicht zu rekonstruieren. Eine Überlegung darf hier nochmals 

in einer Formulierung wiederholt werden, die im Kontext der Auseinan-

dersetzung mit dem Neo-Liberalismus erst wenige Seiten zuvor dargelegt 
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worden ist: Eine soziologische Sozialpolitikforschung, die nur die Positi-

onierung des Individuums in den sozialen Strukturen und mit Blick auf 

exogene Risikofaktoren (Arbeitsmarktvulnerabilität etc.) beschreibt, ver-

kürzt den Analyserahmen, greift zu kurz und wird auch nur unterkom-

plexe Lösungswege aufweisen. Leider ist der größte Teil der sozialwis-

senschaftlichen Lebenslagenforschung in dieser Weise reduziert. Und die 

systematische Einbeziehung der personalen Schlüsselvariablen wird 

normativ oftmals vorschnell als neo-liberale Strategie der individuellen 

Schuldzuweisung eingestuft. Zwar nehmen große Teil des Neo-

Liberalismus auch genau diese Art von Pädagogisierung vor. Aber um-

gekehrt bedeutet dies nicht, dass eine empirisch gehaltvolle, theoretisch 

hinreichend fundierte Analyse mit Blick auf problemangemessene Inter-

ventionen die personale Mitte der Lebenslage (Schulz-Nieswandt, 

2003a) als Handlungsraum vernachlässigen oder gar vergessen darf. 

 

 Gerade die Modellierung der Überschuldung (die Wohlverhaltenspe-

riode eingeschlossen) als Statuspassage (Punkt b der Aufgabenstellung) 

ermöglichte es, den doppelten Charakter der Problematik als individuelle 

wie auch als gesellschaftliche Herausforderung zu beschreiben. Denn der 

gesellschaftlichen Hilfeleistung muss die subjektive Perspektive korres-

pondieren, problemlösend an der Bewältigung der Statuspassage zu ar-

beiten. Hier kommen die Kompetenzen ins Spiel. Mit Blick auf die For-

schungsbefunde wurde versucht, einige psychologische Faktoren zu be-

nennen, die hierbei relevant sind: Selbstbilder und Selbstwertgefühle, 

Kausalitätsvorstellungen als personale oder institutionelle Schuldzu-

schreibungen, Schamreaktionen, Positionierungen in einer Skala der psy-

chischen Reaktionsformen zwischen Fatalismus/depressiver Orientie-

rung einerseits und umweltoffener Aktivität und lebensbejahender, zu-
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kunftsbezogener Orientierung andererseits. Empirische Befunde zur 

Stützung dieser psychodynamischen Kräftefelder fehlen aber in der Ü-

berschuldungsforschung. 

 

 Diese psychologischen Perspektiven wurden in der vorliegenden Ana-

lyse dennoch herausgearbeitet, weil in ihnen mögliche Akzeptanzprob-

leme oder gar Mitwirkungsblockaden gegenüber einem Interventions-

programm begründet liegen können (Punkt d) der Aufgabenstellung). 

Insofern wurde die Implementation im Rahmen eines sozialatmosphä-

risch Akzeptanz- und mitwirkungsfördernden Klimas thematisiert. 

Auch hier fehlt es an anwendungsbezogener Konkretisierungsforschung. 

 

 Mit Blick auf die gestellten Aufgaben ist die Modellierung eines tran-

saktionalistischen Verständnisses der Insolvenz und der Wohlverhal-

tensperiode (Punkt b) der Aufgabenstellung) zwingend die Basis, um die 

betroffenen privaten Haushalte angemessen differentiell zu verstehen 

(Punkt a) der Aufgabenstellung). 

 

 Die Idee eines Finanzschulungsprogramms (Punkt c) der 

Aufgabenstellung) sollte explizit nicht curricular erfolgen. Allerdings ist 

auf Grund der Situationsbezogenheit (Wohlverhaltensperiode) die 

Problematik nicht zu vergleichen mit der präventiven Strategie in der 

Kreditpädagogik (Hamm-Beckmann, 2000) oder in der finanziellen 

Allgemeinbildungsidee (Reifner, 2003). Natürlich wird es auch in dem 

Interventionsprogramm im Rahmen der Wohlverhaltensperiode um 

finanzielles Wissen gehen. Aber die – allerdings spärlichen – 

empirischen Befunde lassen die Vermutung evident werden, dass es sich 

um milieubedingte Sozialisationsdefizite schlechthin handelt. Dazu 

kann etwa auch der Umgang mit den gesellschaftlich induzierten 
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gesellschaftlich induzierten Bedürfnisdynamiken der Konsumgesellschaft 

gehören. Und darin können, wie Backert (2003) ansatzweise zeigen konn-

te, auch Angehörige höherer Schichten mit bis dato guten bis sehr guten 

ökonomischen Ressourcenausstattungen scheitern. Auch das soziale Mi-

lieu höherer Schichten der Wohlstandsgesellschaft kann überfordern. Viele 

Menschen scheitern an den normativen Bezugssystemen, die im kollekti-

ven Selbstinszenierungsprozess der Mediengesellschaft aufgebaut werden 

und von vielen Menschen als Last bewältigt werden müssen. Strukturell 

werden Teile der Bevölkerung gefährdet, wenn ihnen in der produktiven 

Auseinandersetzung mit dieser Aufgabe die arbeitsgesellschaftlichen 

Grundlagen entzogen werden. So gesehen lässt sich die transaktionalisti-

sche Theorie der Person-Umwelt-Wechselwirkung politisch engagiert als 

Täter-Opfer-Dialektik reformulieren. Es handelt sich um einen Verstri-

ckungszusammenhang des Menschen zwischen Selbständigkeit und 

Selbstverantwortlichkeit, sozialer Mitverantwortlichkeit und gesellschaft-

licher Ressourcenabhängigkeit. Anthropologisch gesehen kommt damit 

als Tiefenstruktur des Problems die grundsätzliche Fehlbarkeit des Men-

schen ins Spiel (Ricoeur, 2002).  Und wie geht die Gesellschaft mit der 

Schuld des Individuums um? 
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